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Abréviations

EJPD Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement
AB-BA Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft
GPK Die Geschäftsprüfungskommissionen
RK-SR Kommission für Rechtsfragen des Ständerates
RK-NR Kommission für Rechtsfragen des Nationalrats
GPK-NR Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates
GPK-SR Geschäftsprüfungskommission des Ständerates
GPDel Geschäftsprüfungsdelegation
Büro-SR Büro des Ständerates
UEFA Union of European Football Associations
GK Gerichtskommission der Vereinigten Bundesversammlung
FIFA Fédération Internationale de Football Association
StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch
SRF Schweizer Radio und Fernsehen
BStGer Bundesstrafgericht
PUK Parlamentarische Untersuchungskommision
FinDel Finanzdelegation
EMD Eidgenössisches Militärdepartement,

heute: Eidgenössisches Departement für Verteidigung,
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS)

DFJP Département fédéral de justice et police
AS-MPC Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération
CdG Les Commissions de gestion
CAJ-CE Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats
CAJ-CN Commission des affaires juridiques du Conseil national
CDG-CN Commission de gestion du Conseil national
CDG-CE Commission de gestion du Conseil des Etats
DélCDG Délégation des Commissions de gestion
Bureau-CE Bureau du Conseil des Etats
UEFA Union des Associations Européennes de Football
CJ Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale
FIFA Fédération Internationale de Football Association
CP Code pénal suisse
RTS Radio Télévision Suisse
TPF Tribunal pénal fédéral
CEP Commission d'enquête parlementaire
DélFin Délégation des finances
DMF Département militaire fédéral,

aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS)
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Chronique générale

Eléments du système politique

Institutions et droits populaires

Organisation de l’administration fédérale

Da eine Reorganisation der Bundesanwaltschaft bereits im Vorjahr mit der
Überweisung der Anträge der Puk durch das Parlament eingeleitet worden war, hatten
im Nationalrat die in dieser Sache noch hängigen persönlichen Vorstösse von seiten der
Linken und der Grünen keine Erfolgsaussichten. Die Motionen wurden in Postulate
umgewandelt oder, falls ihre Urheber damit nicht einverstanden waren, abgelehnt. Die
Fichenaffäre zeitigte hingegen weitere personelle Konsequenzen. Der Chef der
Bundespolizei und gleichzeitig auch Leiter der militärischen Abwehr, Peter Huber,
wurde nach der Entdeckung von Karteien im EMD bis auf weiteres beurlaubt. Für den
1989 beurlaubten Bundesanwalt Gerber konnte nach langer Suche ein Nachfolger
gefunden werden. Mit Amtsantritt auf den 1. August übernahm im Sinne einer
Übergangslösung der 63jährige Willy Padrutt, bisher Staatsanwalt des Kantons
Graubünden, das Amt. 1

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 17.05.1990
HANS HIRTER

Das Parlament hatte 1989 mit der Überweisung einer Motion der PUK-EJPD die
Trennung der bis jetzt in der Funktion des Bundesanwalts vereinigten Aufgaben des
öffentlichen Anklägers und des Leiters der Ermittlungen der gerichtlichen Polizei
verlangt. Um dieses Ziel zu verwirklichen, schlug der Bundesrat nun eine Änderung des
Gesetzes über die Bundesrechtspflege vor. Er beantragte dabei, die gerichtliche und
die präventive (politische) Polizei vollständig der Bundespolizei zuzuordnen und die
Bundesanwaltschaft zu einer kleinen, vom Parlament gewählten und vom Bundesrat
unabhängigen Anklagebehörde des Bundes umzugestalten. Im Dezember wählte der
Bundesrat Carla del Ponte als Nachfolgerin für den auf Ende Jahr zurücktretenden Willy
Padrutt zur neuen Bundesanwältin. Die Tessinerin hatte sich als kantonale
Staatsanwältin einen ausgezeichneten Ruf als mutige Kämpferin gegen das
internationale organisierte Verbrechen geschaffen. 2

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 18.08.1993
HANS HIRTER

Mandat parlementaire

Die Untersuchung der GPK und einer ihrer Subkommissionen über die Hintergründe der
Entlassung von Bundesanwalt Roschacher beschäftigte das Parlament weiterhin.
Konkret ging es um die Aufhebung der strafrechtlichen Immunität von
Parlamentsmitgliedern. Auf Antrag seiner Rechtskommission hielt der Nationalrat mit
96 zu 75 Stimmen daran fest, die Immunität des SVP-Nationalrats Brunner (SG)
aufzuheben. Gemäss der Kommissionsmehrheit handelte es sich bei der Tat Brunners
um einen derart schweren Fall der Verletzung der Kommissionsvertraulichkeit, dass sie
nicht nur disziplinarisch, sondern auch strafrechtlich geahndet werden soll. Die kleine
Kammer bestätigte aber ihren Entscheid aus dem Vorjahr, Brunners Immunität nicht
aufzuheben und legte damit das Geschäft ad acta. Alt-Bundesrat Blocher (svp, ZH) und
Nationalrat Mörgeli (svp, ZH) ihrerseits hatten Strafanzeige gegen die damaligen
Sprecher der Subkommission der GPK, die Nationalräte Lucrezia Meier-Schatz (cvp, SG)
und Glasson (fdp, FR) und Angestellte der Bundesanwaltschaft eingereicht (09.010). Die
Mehrheit der Rechtskommission des Nationalrats gelangte zum Schluss, dass kein Fall
von Amtsgeheimnisverletzung vorliege und die Immunität nicht aufzuheben sei. Nach
einer sehr animierten Diskussion, in welcher die SVP ihre Vorwürfe wiederholte, GPK-
Mitglieder hätten zusammen mit Angestellten der Bundesanwaltschaft gegen Blocher
komplottiert, trat das Plenum auf das Gesuch um Immunitätsaufhebung nicht ein; nach
der Abstimmung verliess die SVP-Fraktion unter Protest den Saal. Im Ständerat hatte
die Mehrheit der Rechtskommission beantragt, auf das Gesuch einzutreten und die
Immunität nicht aufzuheben. Der Rat selbst folgte aber einem Minderheitsantrag Marty
(fdp, TI), auf das Gesuch gar nicht einzutreten, weil auch eine an einer
Medienorientierung im Auftrag einer Parlamentskommission gemachte Äusserung unter
die absolute Immunität fallen müsse. Die im Parlamentsgesetz in diesem
Zusammenhang enthaltene Bezeichnung „in den Räten und deren Organen“ gemachte
Aussagen, sei deshalb sinngemäss und nicht wortwörtlich auszulegen. Die Klagen gegen
die Mitarbeiter der Bundesanwaltschaft wurden vom zuständigen Staatsanwalt nicht
weiter verfolgt und eine Beschwerde Blochers gegen diesen Einstellungsentscheid vom

AUTRE
DATE: 10.06.2009
HANS HIRTER
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Bundesstrafgericht abgelehnt. 3

Eigentlich ist im Parlamentsgesetz (Art. 47) geregelt, dass vertraulich sei, was
parlamentarische Kommissionen beraten. Allerdings wird diese Regel wohl ziemlich
häufig verletzt, da Verbände oder Fraktionsangehörige, aber auch
Medienvertreterinnen und -vertreter häufig Informationen über Kommissionssitzungen
erhalten dürften. Geben die Medien diese Informationen preis, kann dies für sie selber
allerdings rechtliche Folgen haben. In der Tat war 2016 ein Journalist der Basler Zeitung
von der Bundesanwaltschaft per Strafbefehl zu einer Geldbusse von CHF 300 verurteilt
worden, weil er in seinem Zeitungsbeitrag detaillierte Diskussionspunkte und
Abstimmungen der RK-NR im Vorfeld der Beratungen zum Geldspielgesetz aufgelistet
hatte. Zwar war im damaligen Verfahren nicht klar geworden, woher die Informationen
stammten, der Medienschaffende wurde aber wegen Publikation geheimer
Informationen bestraft (StGB Art. 293). Dies blühte auch einem Blick-Journalisten, der
Anfang Mai von einer Sitzung der RK-NR zur Aktienrechtsreform berichtete, bei welcher
Hans-Ueli Vogt (svp, ZH) den Raum verlassen habe. Die Gründe für diesen «Eklat im
Bundeshaus», wie der Blick titelte, wurden sehr detailliert, mit Nennung der Personen
und ihren Aussagen während der Sitzung ausgeführt. Zahlreiche Medien, darunter gar
ein deutsches Nachrichtenportal, nahmen den Ball auf. Es sei zum Eklat gekommen,
weil Vogt nicht der gleichen Meinung gewesen sei wie seine Partei und die SP ihm
vorgeworfen habe, als Kommissionssprecher – Vogt wäre dafür vorgesehen gewesen –
nicht glaubwürdig zu sein. Die verbalen Angriffe gegen den Zürcher seien sehr heftig
gewesen. Ende Mai reichte die RK-NR bei der Bundesanwaltschaft Strafanzeige gegen
unbekannt wegen Verletzung des Kommissionsgeheimnisses ein. 4

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 31.05.2018
MARC BÜHLMANN

Administration judiciare

Im Berichtsjahr wurde in den Medien einige Kritik an der Bundesanwaltschaft und
deren Leiter, Valentin Roschacher, laut. Einerseits wurden ihnen Pannen bei
Ermittlungsverfahren angelastet, andererseits wurde behauptet, dass es der
Bundesanwaltschaft nicht gelinge, das neue Bundesstrafgericht, welches am 1. April in
Bellinzona seine Arbeit aufgenommen hatte, mit einer ausreichend grossen Zahl von
Fällen zu ‚beliefern’ und damit plangemäss auszulasten. Der Nationalrat überwies in der
Herbstsession eine Motion Hofmann (sp, AG) (04.3411) für eine Überprüfung der
Aufsichtsstruktur der Bundesanwaltschaft. Anfang Dezember fällte der Bundesrat den
Grundsatzentscheid, dass die bisherige Zweispurigkeit der Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft (administrativ durch das EJPD, fachlich durch das
Bundesstrafgericht) aufgehoben werden soll. Der Chef des EJPD, Christoph Blocher,
sprach sich für eine Unterstellung unter sein Departement aus. Dabei betonte er, dass
dieser Grundsatzentscheid nichts mit den oben erwähnten Kritiken an Roschachers
Amtsführung zu tun, sondern rein organisatorische Gründe habe. 5

DÉBAT PUBLIC
DATE: 21.12.2004
HANS HIRTER

Im Juli gab der Bundesrat seinen Vorschlag für die Reorganisation der Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft in die Vernehmlassung. Die bisherige Zweispurigkeit
(administrative Aufsicht durch das EJPD, fachliche durch das Bundesstrafgericht) soll
aufgehoben und die Kontrolle zur Gänze dem EJPD übertragen werden. Die mit den
Vorarbeiten beauftragte Expertengruppe hatte im Vorentwurf zusätzliche
Bestimmungen aufgenommen, um die Gefahr einer Einflussnahme der Regierung oder
des Justizministers auf die Verfahren der Bundesanwaltschaft zu minimieren. Zudem
überwies der Ständerat die vom Nationalrat im Vorjahr gutgeheissene Motion Hofmann
(sp, AG) (04.3411) für eine Überprüfung der Aufsichtsstruktur der Bundesanwaltschaft
ebenfalls. 6

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 30.06.2005
HANS HIRTER

Obwohl es in der Vernehmlassung über die Reorganisation der Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft Kritik am Vorschlag gab, diese vollumfänglich beim EJPD
anzusiedeln, hielt der Bundesrat an dieser Absicht fest. Diese Unterstellung der
Anklagebehörde unter die Exekutive entspreche auch der Regelung in den meisten
anderen europäischen Staaten. 7

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 27.04.2006
HANS HIRTER

01.01.90 - 01.01.20 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE



Nach sehr kritischen Artikeln in den Medien über die Ermittlungsmethoden von
Bundesanwalt Valentin Roschacher geriet dieser unter massiven Druck. Bundesrat
Blocher ordnete aufgrund dieser Berichte am 5. Juni eine ausserordentliche
Untersuchung an. Diese konzentriere sich auf führungstechnische, finanzielle und
organisatorische Fragen, für deren Kontrolle nach geltender Ordnung das EJPD
zuständig ist. Das Bundesstrafgericht als Kontrollinstanz für inhaltliche Belange leitete
gleichzeitig eine fachliche Überprüfung der Arbeit der Bundesanwaltschaft ein. Diese
Analysen konstatierten strukturelle und organisatorische Mängel, hingegen keine
Verfehlungen der Bundesanwaltschaft und ihres Leiters. Anfang Juli erklärte
Roschacher seinen Rücktritt auf Ende Jahr; die operative Führung gab er sofort ab. (Zu
den Untersuchungen von Bundesrat Blocher siehe auch die Frage Vischer (gp, ZH)
(06.5121) und die Interpellation Baumann (svp, TG) (06.3154)). 8

AUTRE
DATE: 29.09.2006
HANS HIRTER

Anfang Juni hatte der Bundesrat den bisherigen ersten Staatsanwalt des Kantons St.
Gallen, Erwin Beyeler, zum Nachfolger Roschachers als Bundesanwalt gewählt. 9

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 09.06.2007
HANS HIRTER

Der im Sommer 2006 erfolgte Rücktritt von Bundesanwalt Valentin Roschacher hatte
die GPK des Nationalrats veranlasst, eine Untersuchung über die Umstände dieser
Demission durchzuführen. Der am 5. September des Berichtsjahres präsentierte
Bericht stellte fest, dass Bundesrat Blocher bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses
seine Kompetenzen überschritten habe, namentlich was die Ausrichtung einer
Abgangsentschädigung betreffe. Indem er sich mit einem Vertreter des
Bundesstrafgerichts, das die fachliche Aufsicht über den Bundesanwalt ausübt, über
die Durchführung einer Überprüfung von Roschachers Amtstätigkeit abgesprochen
habe, habe er überdies die Gewaltentrennung nicht beachtet. Und drittens habe
Blocher unzulässig in die Kompetenzen des Bundesanwalts eingegriffen, als er ihm in
einem Fall die Durchführung einer Medienkonferenz untersagte. Viel mehr Aufsehen als
diese Vorwürfe erregten aber die Äusserungen von Lucrezia Meier-Schatz (cvp, SG),
Präsidentin einer von der GPK gebildeten Subkommission. Sie stellte Dokumente vor,
die beweisen sollten, dass der Abgang von Roschacher von langer Hand geplant
gewesen sei. Neben einem Bankier namens Oskar Holenweger, gegen den die
Bundesanwaltschaft ermittelte, seien daran Journalisten und Politiker und eventuell
sogar Bundesrat Blocher selbst beteiligt gewesen. Die Subkommission schloss dies aus
Notizen und der Skizze eines Terminplans, welche bei Holenweger von der Polizei
beschlagnahmt worden waren, und die den zeitlichen Ablauf der Untersuchungen,
politischen Interventionen, Medienenartikel und Massnahmen gegen den Bundesanwalt
enthielten. Gemäss Holenweger handelte es sich dabei allerdings nicht um einen im
voraus erstellten Aktionsplan, sondern um private Aufzeichnungen, deren Einträge er
als persönliche Gedächtnisstütze jeweils nach den Ereignissen gemacht habe.

Die SVP bezeichnete diesen GPK-Subkommissions-Bericht als „Putschversuch gegen
Bundesrat Blocher“ (so lautete der Titel der dazu im Nationalrat eingereichten
Interpellation; 07.3573). Die Originale der von der GPK-Subkommission als
kompromittierend beurteilten Dokumente hatte sich die SVP bei Holenweger beschafft,
veröffentlicht und als irrelevant bezeichnet. Die SVP integrierte ihren Protest sofort in
ihre kurz vorher gestartete, auf Bundesrat Blocher zentrierte neue Inseratekampagne zu
den Nationalratswahlen. 10

RAPPORT
DATE: 12.09.2007
HANS HIRTER

Am 19. September reichten die Fraktionen der SVP, der SP und der GP im Nationalrat
Dringliche Interpellationen dazu ein, mit der Absicht, die Diskussion über die Affäre um
Roschacher noch in der laufenden Herbstsession, das heisst vor den
Nationalratswahlen durchführen zu können (07.3573 - 07.3577). Das Ratsbüro, die CVP
und die FDP lehnten die Dringlichkeit dieser Vorstösse ab, und unterstellten der Linken
und der SVP, diese Debatte für Wahlkampfzwecke instrumentalisieren zu wollen. Sie
konnten sich aber nicht durchsetzen. Die Diskussion fand am 3. Oktober statt und
wurde direkt vom Fernsehen übertragen. An der neunzig Minuten dauernden Debatte
nahmen von Seiten des Bundesrates der direkt involvierte Justizminister Blocher und
Bundespräsidentin Calmy-Rey teil. Bundesrat Blocher bezog in einem sehr
ausführlichen Votum zu den Vorwürfen der GPK Stellung und rechtfertigte sich für das,
was die GPK als Verstösse gegen die Gewaltenteilung und die Kompetenzordnung gerügt
hatte. Die Diskussion im Plenum wurde wie erwartet voll in den Dienst des Wahlkampfs
gestellt. So stellte die CVP kleine Plakate mit ihren Wahlkampfslogans auf ihre Pulte und

INTERPELLATION / QUESTION
DATE: 03.10.2007
HANS HIRTER
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SVP-Präsident Maurer (ZH) schloss seine Rede mit einem direkten Aufruf an das
Fernsehpublikum, die SVP zu wählen. Als Replik darauf befasste sich SP-Präsident Fehr
(SH) in seiner Rede statt mit dem GPK-Bericht mit allen bisherigen „Fehlleistungen“ von
Bundesrat Blocher und rief das Parlament auf, ihn als Sanktion im nächsten Dezember
nicht wieder zu wählen. 11

Der Bundesrat nahm Ende November Stellung zu den Vorwürfen der GPK (nicht aber zu
den Verdächtigungen der Subkommission) und stellte sich hinter den Justizminister. Er
stützte sich dabei nur teilweise auf das von ihm eingeholte Rechtsgutachten eines
aussenstehenden Experten, der einige, allerdings nicht gravierende
Kompetenzüberschreitungen Blochers moniert hatte. 12

AUTRE
DATE: 30.11.2007
HANS HIRTER

Kurz nach der Publikation des Berichts der GPK-NR über den Abgang von Roschacher
gab der Bundesrat einen neuen Vorschlag zur Reorganisation der Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft in die Vernehmlassung. Er schlug darin vor, wieder zum Zustand
der bis zum Jahr 2002 geherrscht hatte, zurück zu kehren und den Bundesrat zum
alleinigen Aufsichtsorgan über die Bundesanwaltschaft zu machen. Er vertrat dabei die
Auffassung, dass sich die Aufteilung der Aufsicht zwischen dem Bundesstrafgericht für
fachliche und dem EJPD für administrative Belange nicht bewährt habe. Er rückte aber
auch von seinem 2005 in die Vernehmlassung gegebenen Vorhaben ab, die Kontrolle
vollständig dem EJPD zu übertragen. Wie bereits damals sprach sich auch jetzt eine
Mehrheit der Parteien gegen die Absicht des Bundesrates aus und wünschte eine von
der Exekutive unabhängige Stellung der Bundesanwaltschaft. Diese Unabhängigkeit
könnte beispielsweise durch die Unterstellung unter einen Justizrat, der sich aus
Personen aus dem Parlament, der Justiz und der Verwaltung zusammensetzt, garantiert
werden. 13

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 24.12.2007
HANS HIRTER

Im September legte der Bundesrat dem Parlament seine Botschaft über die Anpassung
der Bestimmungen über die Strafbehörden des Bundes an die neue schweizerische
Strafprozessordnung vor. Die wichtigste Neuerung besteht darin, dass gemäss den
Vorgaben der neuen Ordnung das eidgenössische Untersuchungsrichteramt
aufgehoben wird und das Vorverfahren vollständig in den Händen der
Bundesanwaltschaft liegt. Politisch am brisantesten war der Vorschlag des Bundesrates
über die Reorganisation der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft. Trotz der im
Vorjahr von den Parteien in der Vernehmlassung vorgebrachten Einwände hielt er daran
fest, dass der Bundesanwalt allein der Exekutive unterstellt sein soll. Diese soll nicht nur
die Tätigkeit der Bundesanwaltschaft überwachen, sondern dieser auch allgemeine
Weisungen über die Aufgabenerfüllung erteilen dürfen. Um die Unabhängigkeit der
Strafverfolgungsbehörden zu garantieren sind hingegen konkrete Anweisungen in
Einzelfällen explizit untersagt. Dieses Interventionsverbot betrifft sowohl die Einleitung,
die Durchführung und den Abschluss eines Verfahrens als auch die Art und Weise der
Vertretung der Anklage vor Gericht und das Ergreifen von Rechtsmitteln. 14

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 10.09.2008
HANS HIRTER

Die SVP hatte ihren Ärger über die im Herbst 2007 veröffentlichten Berichte der GPK
und einer von dieser gebildeten Subkommission über die Umstände der Demission von
Bundesanwalt Valentin Roschacher noch nicht überwunden. Die in diesen Texten und
in mündlichen Äusserungen enthaltenen Verdächtigungen und Anschuldigungen
gegenüber dem damaligen Vorsteher des EJPD, Bundesrat Blocher, und überhaupt das
Vorgehen dieser Kommissionen, stellten nach den Worten des SVP-Fraktionschefs
Baader (BL) einen „der grössten Skandale der Geschichte des Schweizer Parlamentes“
dar. Dieses Vorgehen müsse deshalb von einer Parlamentarischen
Untersuchungskommission (PUK) restlos aufgeklärt werden. Das Parlament lehnte die
Einsetzung einer PUK mit 109 zu 51 Stimmen ab. Alt-Bundesrat Blocher reichte im
September auch noch eine Strafklage gegen die beteiligten Angestellten der
Bundesanwaltschaft und einzelne GPK-Mitglieder ein. 15

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 24.09.2008
HANS HIRTER
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Der Ständerat behandelte in der Sommersession die im Vorjahr vom Bundesrat
vorgeschlagene Anpassung der Bestimmungen über die Strafbehörden des Bundes an
die neue schweizerische Strafprozessordnung. Er stellte sich dabei gegen die von der
Regierung angestrebte Wahl und Überwachung der Bundesanwaltschaft durch den
Bundesrat. Damit dieser Bundesanwalt über eine unabhängige Stellung verfügt, sollen er
und seine Ersatzleute vom Parlament gewählt und von einer Fachaufsichtskommission
überwacht werden. Dieses Aufsichtsgremium soll sich aus je einem Richter des
Bundesgerichts und des Bundesstrafgerichts, zwei praktizierenden Anwälten und drei
Fachleuten, die weder Richter noch Anwälte sind, zusammensetzen. Die
Rechtskommission des Nationalrats übernahm diese Regelung. Sie scheiterte in der
Wintersession im Plenum aber am Widerstand der SVP, der CVP und der BDP, welche
dagegen ins Feld führten, dass durch die Parlamentswahl des Bundesanwalts diese
Funktion zu sehr von der Politik abhängig werde, und dass die Rolle und Stellung des
Aufsichtsgremiums unklar sei. Der Nationalrat beschloss ferner die Schaffung einer
vollwertigen Rekursinstanz für Urteile des Bundesstrafgerichts. Zuständig für diese
nicht bloss formale, sondern auch materielle Überprüfung soll das Bundesgericht
sein. 16

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 10.12.2009
HANS HIRTER

Nach siebenjähriger Untersuchung schloss die Bundesanwaltschaft die Ermittlungsakte
gegen den Bankier Oskar Holenweger und klagte ihn wegen Geldwäscherei an. Der Fall
hatte sich zu einem eigentlichen „Politkrimi“ entwickelt, in dem der Rücktritt von
Valentin Roschacher und die mutmasslich damit verbundene Abwahl von Bundesrat
Blocher die Höhepunkte darstellten. Der mit diesem Fall beklagte Vertrauens- und
Glaubwürdigkeitsverlust löste im Parlament Vorstösse und Interpellationen vor allem
seitens der SVP aus, die sich nach dem Fall Roschacher eingehend mit der Institution
Bundesanwaltschaft auseinandergesetzt hatte (z.B. die Frage Schlüer (svp, ZH)
(10.5200). Allerdings scheiterte die Motion der SVP-Fraktion, die ein Verfahren wegen
Amtsgeheimnisverletzung einleiten wollte, im Nationalrat relativ deutlich. 17

MOTION
DATE: 05.07.2010
MARC BÜHLMANN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dossier: Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)

Mit der Revision des Strafbehördenorganisationsgesetzes im Jahr 2010 hatte sich das
Parlament dafür entschieden, den Bundesstaatsanwalt nicht mehr durch den Bundesrat
bestimmen zu lassen, sondern ihn selber zu wählen. Die Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft wurde ebenfalls verändert und eine Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft (AB-BA) geschaffen, die nebenamtlich tätig ist. Sie besteht aus je
einer Vertretung des Bundesgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts, aus zwei in
einem kantonalen Anwaltsregister eingetragenen Anwältinnen oder Anwälten und drei
Fachpersonen, die weder einem Gericht angehören noch in einem Anwaltsregister
eingetragen sein dürfen. Die Vereinigte Bundesversammlung wählt die Mitglieder der
AB-BA für eine Amtszeit von vier Jahren. Das Präsidium und das Vizepräsidium wird von
den Mitgliedern der AB-BA bestimmt. Die AB-BA ist mit einem ständigen Sekretariat
ausgerüstet.
Die Aufgaben der AB-BA ist die Überwachung der Tätigkeiten der Bundesanwaltschaft
auf deren Rechtmässigkeit, Ordnungsmässigkeit, Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und
Wirtschaftlichkeit. Sie kann hierzu Informationen verlangen, Inspektionen durchführen
und Weisungen erlassen. Bei Amtspflichtverletzungen durch den Bundesanwalt kann die
AB-BA eine Verwarnung oder einen Verweis aussprechen, eine Lohnkürzung vornehmen
oder beim Parlament einen Antrag auf Amtsenthebung stellen. Die AB-BA berichtet dem
Parlament jährlich über ihre Tätigkeit.
In den Fokus geriet die AB-BA ab 2018 vor allem aufgrund der Ereignisse um
Bundesanwalt Michael Lauber, die unter anderem Anstoss für verschiedene
Reformbestrebungen war.

Inhalt
Gesamterneuerungswahlen der AB-BA: 2010, 2014, 2018, 2022
Ersatzwahlen von Mitgliedern der AB-BA: 2016, 2017, 2018, März 2019, September 2019,
2020, 2022
Bestimmung von Präsidien und Vizepräsidien: 2020, 2021
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Tätigkeitsberichte der AB-BA: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020,
2021
Weisungen durch die AB-BA: 
– Inspektionsbericht über das Generalsekretariat der Bundesanwaltschaft (2020)
– Inspektionsbericht zur Zusammenarbeit der Staatsanwaltschaften von Bund und
Kantone (2023)

Revisionen: 
– Keine neuen Unvereinbarkeitsregeln (Pa.Iv. 15.473) 
– Die Bundesanwaltschaft wird nicht wieder dem EJPD unterstellt (Pa.Iv. 16.505 und
Pa.Iv. 19.479)
– Überprüfung des Verhältnisses zwischen AB-BA und Bundesanwaltschaft (Po. 19.3570,
Bericht GPK und Mo. 21.3970/Mo. 21.3971)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bereits in der Herbstsession wählte die vereinigte Bundesversammlung zum ersten Mal
die besagte Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA). Sechs der sieben
Kandidaten waren unbestritten. Die Wahl von Hansjörg Seiler, Giorgio Bomio, Thomas
Fingerhuth, Carla Wassmer, Thierry Béguin und Niklaus Oberholzer wurde von allen
Fraktionen unterstützt. Die Ratslinke, unterstützt von Dick Marty (fdp, TI), wehrte sich
erfolglos gegen den SVP-Kandidaten David Zollinger, der als Geschäftsleitungsmitglied
einer Bank nicht in einem Gremium Einsitz nehmen solle, das auch über Banken
urteilen müsse. Dieses Argument wurde jedoch von der Mehrheit der
Bundesversammlung nicht geteilt und der von der grünen Fraktion vorgeschlagene
Pascal Mahon hatte keine Chance gegen Zollinger. 18

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 29.09.2010
MARC BÜHLMANN

Im Rahmen des Strafbehördenorganisationsgesetzes befand das Parlament zudem über
zwei Verordnungen, die das Arbeitsverhältnis und die Besoldung des Bundesanwalts
und der Stellvertreter (10.441) sowie die Einzelheiten der Organisation und Aufgaben
der Aufsichtsbehörde (10.442) regeln sollten. Der Vorschlag der zuständigen
Kommission für Rechtsfragen des Ständerats wurde praktisch diskussionslos von
beiden Kammern übernommen. Für die Bundesanwaltschaft seien hinsichtlich
Arbeitsverhältnis und Besoldung die gleichen Regelungen anzuwenden wie für
Bundesrichter. 19

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 01.10.2010
MARC BÜHLMANN

Bei der Organisation der Strafbehörden des Bundes beharrte der Ständerat auf seinem
Vorschlag betreffend Aufsicht der Bundesanwaltschaft: der Bundesanwalt sei vom
Parlament zu wählen. Ein ebenfalls vom Parlament zu wählendes Gremium, bestehend
aus je einem Richter des Bundesgerichts und des Bundesstrafgerichts, zwei
praktizierenden Anwälten und drei Fachpersonen, die weder Richter noch Anwälte
sind, soll die Bundesanwaltschaft beaufsichtigen. Nachdem sich ein Minderheitsantrag
im Nationalrat 2009 noch erfolgreich gegen diesen Vorschlag durchgesetzt hatte und
die Aufsicht beim Bundesrat belassen wollte, übernahm die grosse Kammer den
ständerätlichen Vorschlag in der zweiten Lesung knapp mit 88 zu 81 Stimmen. Auch die
zweite Differenz wurde im Sinn des Ständerats ausgeräumt. Eine Minderheit im
Nationalrat monierte, dass die Existenz nur einer Rechtsmittelinstanz nicht genüge. Die
Mehrheit der grossen Kammer stellte sich jedoch hinter die Meinung des Ständerats,
dass ein Beschwerderecht genüge und ein Berufungsrecht nicht nötig sei. Der Auftrag
zur Präzisierung dieses Beschwerderechtes wurde dem Bundesrat noch im Berichtsjahr
von einer Motion Janiak (sp, BL) (10.3138) erteilt. Der entsprechende Beschluss fiel im
Ständerat einstimmig. Im Nationalrat stimmte ihm nur die SVP-Fraktion nicht zu. 20

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.12.2010
MARC BÜHLMANN

Der Nachfolger von Bundesanwalt Roschacher, Erwin Beyeler geriet mit dem Fall
Holenweger in die Kritik. Darüber hinaus sorgte auch sein Vorschlag, drei Ausländer zu
Staatsanwälten zu befördern, für Unmut. Doris Fiala (fdp, ZH) reichte in der Folge eine
in den bürgerlichen Parteien breit abgestützte Motion ein, die verlangt, dass
Kaderstellen in der Bundesanwaltschaft nur von Personen mit Schweizer Bürgerrecht
besetzt werden (10.3966). Noch weiter geht eine Motion Baumann (svp, TG), die
verlangt, dass sämtliche Träger hoheitlicher Gewalt Schweizer sein müssen. Beide
Vorstösse wurden im Berichtsjahr noch nicht behandelt. Noch im Sommer hatte das
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Parlament mit dem Strafbehördenorganisationsgesetz bestimmt, dass der Schweizer
Pass lediglich für den Bundesanwalt und seine Stellvertreter Bedingung ist. Das neue
Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden sieht zudem vor, dass nicht
mehr der Bundesrat, sondern der Bundesanwalt selber für Beförderungen und
Einstellungen zuständig ist.

Die Kritik am Bundesanwalt ist auch deshalb brisant, weil befürchtet wird, dass die neu
verfügte Wahl des Bundesanwalts durch das Parlament stark politisch werde. Darüber
hinaus hat die Wahl auf die neue Legislatur hin zu erfolgen, also voraussichtlich in den
der Wahl von National- und Ständerat vorausgehenden Wochen. 21

Den 2010 aufgrund des Unmutes über die vorgeschlagene Einstellung von drei
Ausländern als Staatsanwälte eingereichten Vorstössen zur Einführung der Bedingung
der Schweizer Staatsbürgerschaft für die Besetzung von Kaderstellen in der
Bundesanwaltschaft wurden unterschiedliche Schicksale zuteil. Die Diskussion zur
Motion Fiala (fdp, ZH) (10.3966) wurde verschoben und die Motion Baumann (svp, TG)
wurde diskussionslos abgelehnt. 22

MOTION
DATE: 17.06.2011
MARC BÜHLMANN

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Dossier: Bundesanwalt Michael Lauber

Michael Lauber war der erste Bundesanwalt, der vom Parlament gewählt wurde (28.
September 2011), zuvor war der Bundesrat für die Wahl des Bundesanwalts oder der
Bundesanwältin zuständig gewesen. Michael Lauber erhielt zuerst sowohl von den
Medien wie auch von der Aufsichtsbehörde AB-BA viel Lob und wurde 2015 glanzvoll für
weitere vier Jahre im Amt bestätigt. Der Wind drehte sich allerdings im Jahr 2018, als
die Bundesanwaltschaft insbesondere auch aufgrund des sogenannten «Fifa-Falls»
stärker in den medialen Fokus geriet. Auch im Jahresbericht 2018 der AB-BA, die in der
Zwischenzeit mit Hanspeter Uster einen neuen Präsidenten erhalten hatte, wehte
Lauber ein steiferer Wind entgegen. Ende April 2019 leitete die AB-BA gar ein
Disziplinarverfahren gegen ihn ein. Dem Bundesanwalt wurde vorgeworfen, sich mit
dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino im Geheimen getroffen, diese Treffen aber nicht
protokolliert und diesbezüglich gelogen zu haben. Eigentlich hätte Michael Lauber in
der Sommersession 2019 für neuerliche vier Jahre im Amt bestätigt werden sollen, die
letztlich knapp erfolgreiche Wiederwahl erfolgte dann allerdings erst in der
Herbstsession. Die Presse äusserte sich trotz Wiederwahl zusehends negativer
gegenüber Lauber, was nicht zuletzt auf die gescheiterten Strafverfolgungen im Fifa-
Fall, aber auch auf die ab März 2020 vorliegenden Resultate der
Disziplinaruntersuchung, in der Lauber schwerwiegende Amtspflichtverletzungen
vorgeworfen wurden, zurückgeführt wurde. Dies führte nicht nur zu einer Untersuchung
der GPK zum Verhältnis zwischen Bundesanwaltschaft und AB-BA, die GK leitete im Mai
2020 auch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Lauber ein. Doch es sollte für Lauber
gar noch heftiger kommen: Mitte Juni 2020 wurde ein ausserordentlicher Staatsanwalt
eingesetzt, der untersuchen sollte, ob die in der Zwischenzeit eingegangenen
Strafanzeigen wegen Amtsmissbrauch haltbar sind. Da das Bundesverwaltungsgericht
am 22. Juli 2020 die Beschwerde Laubers, das dieser gegen die Resultate des
Disziplinarverfahrens eingereicht hatte, zum grössten Teil abwies, reichte der
Bundesanwalt kurz darauf seinen Rücktritt ein, den die GK Mitte August per 31. August
2020 bestätigte. Kurz darauf hoben die beiden zuständigen Kommissionen die
Immunität Laubers auf, damit ein Strafverfahren eingeleitet werden konnte. Dieses
wurde von Stefan Keller geleitet, der in der Herbstsession 2020 von der Vereinigten
Bundesversammlung zum Sonderstaatsanwalt gewählt worden war. Die mit dem
Rücktritt Laubers nötig gewordene Wahl einer neuen Bundesanwältin oder eines neuen
Bundesanwalts gestaltete sich in der Folge als äusserst schwierig. 

Chronologie
2011: Wahl von Michael Lauber; erster vom Parlament gewählter Bundesanwalt
2015: Glanzvolle Wiederwahl
2019: Disziplinarverfahren gegen Michael Lauber; knappe Wiederwahl in der
Herbstsession
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2020: Vorwurf der Amtspflichtverletzung; Amtsenthebungsverfahren und Strafanzeige
wegen Amtsmissbrauch; Rücktritt 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zum ersten Mal wählte das Parlament und nicht mehr der Bundesrat den Bundesanwalt
– das Parlament hatte dies 2010 so beschlossen. Der amtierende Erwin Beyeler, der
2009 auf den umstrittenen Valentin Roschacher gefolgt war, musste sich der
Wiederwahl stellen. Im Vorfeld musste Beyeler vor allem aufgrund des Falls
„Holenweger“ Kritik einstecken. Die Gerichtskommission hatte sich nur knapp mit 9 zu 7
Stimmen bei einer Enthaltung für seine Wiederwahl ausgesprochen. In der
Sommersession erhielt Beyeler dann von der Bundesversammlung lediglich 109 von 227
gültigen Stimmen, erreichte also das nötige Mehr nicht und wurde so abgewählt. Es war
insbesondere die SVP, die sich gegen die Wiederwahl Beyelers einsetzte und vor der
Wahl nochmals die ganze Kritik an dessen Person wiederholte. 
Die Gerichtskommission musste in der Folge einen Nachfolger suchen und schlug aus
einem Kandidatenseptett einstimmig den parteilosen Michael Lauber vor. Lauber sei
international gut vernetzt und hätte Erfahrung mit der Bekämpfung von Geldwäscherei.
Zudem habe er als Untersuchungsrichter zu Beginn der 1990er Jahre in Bern auch
Kenntnisse in der Strafverfolgung gesammelt. Für das Amt hatten sich unter anderen
auch die stellvertretenden Bundesanwälte Ruedi Montanari und Maria-Antonella Bino
beworben. Die Gerichtskommission setzte sich aber bewusst für einen externen
Kandidierenden aus. Die Bundesversammlung folgte Ende November dem Vorschlag der
Gerichtskommission und wählte Lauber mit 203 von 206 gültigen Stimmen (11.213). 23

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 28.09.2011
MARC BÜHLMANN

In die Schlagzeilen geriet die Bundesanwaltschaft aufgrund des Einsatzes so genannter
Trojaner, also versteckter Software-Programme, die ein Ausspionieren von Computern
ermöglichen. Solche Spionage-Software soll in vier Fällen zum Einsatz gekommen sein,
dreimal in der Terrorismusbekämpfung und einmal gegen organisierte Kriminalität. 24

AUTRE
DATE: 15.10.2011
MARC BÜHLMANN

Gerügt wurde die Bundesanwaltschaft auch im so genannten Hells-Angels-Prozess. Im
April 2004 kam es zu einer spektakulären Polizeiaktion gegen den Motorradclub, der
unter Verdacht geraten war, eine kriminelle Vereinigung zu sein. Zwar wurde im
Berichtsjahr ein Mitglied der Hells Angels vom Bundesstrafgericht angeklagt, aber nicht
wegen des ursprünglichen Verdachts der Bundesanwaltschaft, sondern aufgrund eines
Drogendeliktes. Der Bundesstrafrichter kritisierte die Bundesanwaltschaft, sie hätte viel
zu lange gebraucht, um den Fall aufzuarbeiten und das Beschleunigungsgebot verletzt.
Im Oktober musste der Prozess aufgrund unvollständiger Beweismittel sogar vertagt
werden. 25

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 18.10.2011
MARC BÜHLMANN

2003 hatte die Bundesanwaltschaft ein Verfahren gegen den Bankier Oskar Holenweger
wegen Verdachts auf Wäsche von Drogengeldern eingeleitet. 2010 hatte sie dann
schliesslich Klage eingereicht. Der Fall sollte zum Verhängnis gleich für zwei
Bundesanwälte werden. Der Rücktritt von Valentin Roschacher im Jahr 2006 und
insbesondere die Nichtwiederwahl von Erwin Beyeler im Berichtsjahr waren
unmittelbar mit dem Fall Holenweger verknüpft. Im April 2011 hatte das
Bundesstrafgericht Holenweger frei gesprochen und die Anklagepunkte der
Bundesanwaltschaft allesamt demontiert. Der Freispruch wurde in der Presse denn
auch als Debakel für Beyeler interpretiert. Der Freispruch war Wasser auf die Mühlen
der SVP, die mutmasste, dass die Abwahl Christoph Blochers aus dem Bundesrat 2007
ebenfalls mit dem Fall Holenweger zu tun gehabt haben musste. Blocher war damals
vorgeworfen worden, in ein Komplott gegen den damaligen Bundesanwalt Roschacher
verwickelt gewesen zu sei. Mit dem Freispruch Holenwegers erwiesen sich diese
Vorwürfe jedoch als haltlos. Ende November kam auch die
Geschäftsprüfungskommission des Parlaments zum Schluss, dass der ehemalige
Bundesrat nicht an einem Komplott gegen den ehemaligen Bundesanwalt beteiligt
gewesen war. 26

PROCÉDURE JUDICIAIRE
DATE: 03.12.2011
MARC BÜHLMANN
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Erstmals veröffentlichte die neu geschaffene Aufsichtsbehörde für die
Bundesanwaltschaft (AB-BA) einen Tätigkeitsbericht. Alle operativen und nicht
operativen Einheiten wurden im Herbst 2011 inspiziert und eine Bestandesaufnahme
von Bereichen erstellt, die in Zukunft besondere Aufmerksamkeit erhalten sollen. 27

RAPPORT
DATE: 26.04.2012
MARC BÜHLMANN

Im Mai reichte die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates (RK-SR) eine
parlamentarische Initiative ein, mit der Rechtsgrundlagen für Abgangsentschädigungen
für von der Bundesversammlung gewählte Personen geschaffen werden sollen. Solche
Grundlagen fehlen für Richterinnen und Richter der erstinstanzlichen Bundesgerichte,
für Bundesanwältinnen und -anwälte sowie für stellvertretende Bundesanwältinnen und
-anwälte. Das Wiederwahlverfahren soll zudem so angepasst werden, dass Entscheide
spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtsdauer gefällt werden können. Im
Berichtsjahr beschlossen beide RK Zustimmung. 28

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 31.08.2012
MARC BÜHLMANN

Kein parlamentarisches Nachspiel hatte der so genannte Fall Ramos. Der in den USA
verurteilte Jose Manuel Ramos war vom ehemaligen Bundesanwalt Roschacher als
Vertrauensperson eingesetzt worden, um Geldwäschereifälle aufzudecken. Die
Hinweise von Ramos, die aufwändige Untersuchungen evozierten, führten jedoch alle
ins Leere. Zwar hatte die GPK diesen Fall 2007 mit einem Untersuchungsbericht
abgeschlossen, Geri Müller (gp, AG) wollte jedoch mit einer parlamentarischen Initiative
eine parlamentarische Untersuchungskommission einsetzen, die diesen Fall neu und
vor dem Hintergrund neuer Informationen noch einmal untersuchen sollte. Der GPK
seien Informationen vorenthalten worden. Im Nationalrat wurde dem Anliegen
allerdings nicht Folge gegeben. Müller fand lediglich bei seiner eigenen und in der SVP-
Fraktion Unterstützung für sein Anliegen. 29

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 24.09.2012
MARC BÜHLMANN

Der 2011 erstmals vom Parlament gewählte Bundesanwalt Michael Lauber, trat Ende
März nach 100 Tagen im Amt vor die Medien. Nach den stürmischen Zeiten in der
Bundesanwaltschaft – Valentin Roschacher hatte 2006 zurücktreten müssen und Erwin
Beyeler wurde 2011 vom Parlament abgewählt – hatte Lauber etwas Ruhe ins Amt
gebracht und setzte vor allem Zeichen hinsichtlich einer besseren Kommunikation um
die Reputation wiederherzustellen. Die Presse stellte dem Neuen ein insgesamt gutes
Zeugnis aus; er müsse sich aber bei schwierigen Fällen erst noch bewähren. Lauber ist
für vier Jahre gewählt. 30

DÉBAT PUBLIC
DATE: 22.12.2012
MARC BÜHLMANN

Die Justizaffäre Holenweger erhielt im Berichtjahr neue Nahrung. Der Bankier Oskar
Holenweger war 2010 von der Bundesanwaltschaft der Geldwäscherei angeklagt, 2012
aber vom Bundesgericht vollumfänglich frei gesprochen worden. Anfang Juni des
Berichtjahres wurde bekannt, dass Holenweger vom Bund Entschädigung fordern will.
Er stellte beim Eidgenössischen Finanzdepartement ein Begehren um Staatshaftung,
weil er faktisch zum Verkauf seiner Privatbank gezwungen worden sei. 31

AUTRE
DATE: 03.06.2013
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession wählte die Vereinigte Bundesversammlung mit Paul-Xavier Cornu
einen neuen Stellvertretenden Bundesanwalt für den Rest der Amtsperiode 2012 bis
2015. Die Wahl war aufgrund des Rücktritts von Maria-Antonella Bino nötig geworden,
die sich beruflich neu orientieren wollte. Die Gerichtskommission hatte sich für Cornu
entschieden und sich damit gegen andere Bewerber gestellt, darunter auch gegen
Claude Nicati, den im Berichtjahr abgewählten Neuenburger Staatsrat, der die Stelle
schon einmal inne gehabt hatte. 32

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 19.06.2013
MARC BÜHLMANN

In seinem Mitte April der Aufsichtsbehörde vorgelegten Tätigkeitsbericht für das Jahr
2012 versuchte Bundesanwalt Michael Lauber den Eindruck von Normalität zu
vermitteln. Strukturen und Abläufe seien dank eines neuen Controllingsystems
optimiert und einige langjährige Verfahren abgeschlossen worden. Zudem sei das Jahr
von Offenheit, Vertrauen und Professionalität geprägt gewesen. Auch die
Aufsichtsbehörde beschrieb in ihrem Bericht einen grundsätzlich positiven Eindruck.
Einzig die zu hohe Verfahrensdauer wurde kritisiert. Es gäbe zwar durchaus plausible
Gründe für die lange Frist, die durchschnittliche Behandlungsdauer von drei bis vier

RAPPORT
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Jahren müsse aber verringert werden. In der Presse wurde es als zu früh erachtet, die
Leistungen von Lauber nach nur einem Jahr Amtszeit zu bewerten. 33

Beide Räte überwiesen diskussionslos eine auch vom Bundesrat unterstützte Motion
Ribaux (fdp, NE), die eine Revision des Artikels 23 der Schweizerischen
Strafprozessordnung (StPo) verlangt, damit die Fälschung von Autobahnvignetten nicht
mehr von der Bundesanwaltschaft, sondern von den kantonalen Gerichten geahndet
werden muss. Tatsächlich sieht Art. 23 StPo vor, dass die Fälschung von Urkunden des
Bundes der Bundesgerichtsbarkeit unterstehe. Darunter fällt auch die
Autobahnvignette, was allerdings bei etwa 900 Fälschungsfällen pro Jahr mit einer sehr
starken Belastung der Bundesanwaltschaft einhergeht. 34

MOTION
DATE: 02.12.2013
MARC BÜHLMANN

Der Jahresbericht der Aufsichtsbehörde (AB-BA) über die Bundesanwaltschaft für das
Jahr 2013 wurde Mitte April 2014 veröffentlicht. Er attestierte der Bundesanwaltschaft,
gut zu funktionieren und ihre Aufgaben professionell und kompetent wahrzunehmen.
Mit Hilfe eines von Bundesanwalt Michael Lauber eingeführten Verfahrenscontrollings
konnten die Pendenzen verringert werden. Die Kontrolle habe zu einem internen Druck
geführt, Fälle speditiver zu erledigen. Der Bericht machte auch auf die hohen und
steigenden Personalkosten aufmerksam. 35

AUTRE
DATE: 12.04.2014
MARC BÜHLMANN

Mit der 2010 beschlossenen Änderung der Organisation der Strafbehörden hatte das
Parlament bestimmt, dass nicht nur der Bundesanwalt, sondern auch ein
Aufsichtsgremium vom Parlament zu wählen sei. Die Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft (AB-BA) besteht aus je einem Richter des Bundesgerichts und des
Bundesstrafgerichts, zwei praktizierenden Anwälten und drei Fachpersonen, die weder
Richter noch Anwälte sind. In der Sommersession stand erstmals die
Gesamterneuerung der AB-BA für die Amtsdauer von 2015 bis 2018 an. Drei Mitglieder
stellten sich nicht mehr zur Verfügung. Während Niklaus Oberholzer, der den
zurücktretenden Bundesrichter Hansjörg Seiler ersetzte, zusammen mit den Bisherigen
in der Sommersession gewählt wurde, konnten die beiden neuen Anwältinnen und
Anwälte, Veronica Hälg-Büchi und François A. Bernath, mangels valabler Kandidierender
erst in der Herbstsession bestimmt werden. Anders als bei Wahlen zu den Gerichten
spielen bei der Ernennung der Mitglieder der AB-BA parteipolitische Überlegungen
keine Rolle. 36

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 18.06.2014
MARC BÜHLMANN

Eine von Andrea Caroni (fdp, AR) eingereichte Motion mit dem Ziel, die
Bundesanwaltschaft zu entlasten, fand im Nationalrat keine Gnade. Caroni monierte,
dass die Bundesanwaltschaft bei der ihr von Rechts wegen zustehenden Verfolgung von
Sprengstoffdelikten mit zu vielen Bagatellfällen  beschäftigt sei. So müssten nicht nur
schwere Anschläge verfolgt werden, sondern auch die Zerstörung von Robidog-
Behältern oder ähnlichen mit pyrotechnischen Materialien beschädigten Einrichtungen.
Die grosse Kammer folgte der Argumentation des Bundesrates, der geltend machte,
dass die Bundesanwaltschaft Bagatellfälle bereits an die Kantone delegieren könne und
die Praxistauglichkeit der Strafprozessordnung schon anderweitig überprüft werde. Die
Motion wurde ohne Diskussion abgelehnt. 37

MOTION
DATE: 26.09.2014
MARC BÜHLMANN

Die Nicht-Wiederwahl des damaligen Bundesanwaltes Erwin Beyeler im Jahr 2011 hatte
die RK-SR zu einer parlamentarischen Initiative veranlasst, um die Schaffung von
Rechtsgrundlagen für Abgangsentschädigungen für von der Bundesversammlung
gewählte Personen anzustossen. Nicht nur für die Bundesanwaltschaft, sondern auch
für andere vom Parlament gewählte Funktionsträgerinnen und -träger - insbesondere
Richterinnen und Richter an den obersten Gerichten - war die bisherige
Rechtsgrundlage für eine Entschädigung im Falle einer Nicht-Wiederwahl unklar. Weil
auch die RK-NR diese Ansicht teilte, legte die ständerätliche Rechtskommission Anfang
2015 einen Entwurf vor. Konkret sollen die Verordnungen, in denen Arbeitsverhältnis
und Besoldung der hauptamtlichen Richterinnen und Richter der obersten Gerichte
sowie der Bundesanwältin oder des Bundesanwaltes und deren Stellvertretung geregelt
sind, ergänzt werden: Neu soll es möglich sein, bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses
maximal einen Jahreslohn als Entschädigung auszurichten, falls dies aufgrund des
Alters, der Amtsdauer und der Umstände, die zur Auflösung geführt haben,

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 19.03.2015
MARC BÜHLMANN
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gerechtfertigt ist. 
Im Ständerat monierte Thomas Minder (parteilos, SH) mit Verweis auf die angenommene
Abzockerinitiative und die im Falle Beyelers getätigte Abgangsentschädigung von CHF
286'000, dass man demokratisch gewählten Personen keinen goldenen Fallschirm
hinterherwerfen solle: Wer gewählt werde wisse, dass er auch wieder abgewählt werden
könne. Das Argument fand jedoch keine Unterstützung. Mit 29 zu 2 Stimmen wurde die
Verordnung und mit 34 zu 1 Stimmen das Bundesgesetz über das
Bundesverwaltungsgericht, dessen Revision mit dem Entscheid nötig wurde,
gutgeheissen. 38

In ihrem Jahresbericht 2014 sprach die Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft (AB-BA) von einem «positiven Eindruck», den sie von der
bundesanwaltschaftlichen Tätigkeit der letzten vier Jahre habe. Es sei gelungen, einen
grossen Teil alter Fälle abzuarbeiten, wobei auf ein «verantwortungsbewusstes
Ressourcenmanagement» geachtet worden sei. Administration und Budgetdisziplin
funktionierten sehr gut. Allerdings habe es die Bundesanwaltschaft bisher versäumt,
Stellgrössen zu entwickeln, um die Wirksamkeit und Effizienz ihrer Tätigkeiten
überprüfen zu können. 
Die NZZ urteilte, dass die schlechte Presse über die Bundesanwaltschaft der
Vergangenheit angehöre, wofür die Zeitung verbesserte Strukturen, aber auch eine
«umsichtige Kommunikation» des Bundesanwaltes Michael Lauber verantwortlich
machte. 39

RAPPORT
DATE: 18.04.2015
MARC BÜHLMANN

Auch im Nationalrat gab der Entwurf der RK-SR über die Einführung einer Möglichkeit
für Abgangsentschädigungen für von der Bundesversammlung gewählte Personen in
der Sondersession im Mai zwar zu reden, letztlich wurde aber sowohl die Verordnung
über Entschädigungen bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses (mit 134 zu 49 Stimmen)
als auch das revidierte Bundesgesetz über das Bundesverwaltungsgericht (mit 131 zu 48
Stimmen) deutlich angenommen. Zu reden gegeben hatte ein Nichteintretensantrag
einer vor allem aus SVP-Mitgliedern bestehenden Kommissionsminderheit: Das
Parlament sei Wahlbehörde und man könne – einmal gewählt – nicht immer neue
Forderungen stellen, so das zentrale Argument. Auf eine Abgangsentschädigung habe
man 2005 bei der Diskussion um das Bundesgerichtsgesetz bewusst verzichtet. Pirmin
Schwander (svp, SZ) machte als Fraktionssprecher den Alternativvorschlag, die
Gesamterneuerungswahlen vom Herbst in den Sommer zu verlegen, damit bei einer
allfälligen Nichtwiederwahl sogar sechs und nicht nur vier Monate Zeit blieben, um eine
neue Beschäftigung zu suchen. Die restlichen Fraktionen gaben zu bedenken, dass es
für eine Person in den Ämtern, um die es bei der Revision gehe, generell nicht einfach
sei, eine neue Stelle zu finden, auch nach einem halben Jahr nicht, weswegen eine
Abgangsentschädigung entrichtet werden soll. Bundesrätin Simonetta Sommaruga wies
zudem darauf hin, dass die neue Entschädigungsregelung auch einen Beitrag zur
Unabhängigkeit der Gerichte und der Bundesanwaltschaft leiste: wer finanziell
abgesichert sei, müsse seine Entscheidfindung nicht oder zumindest weniger stark im
Hinblick auf eine allfällige Wiederwahl ausrichten. 
In den Schlussabstimmungen, die in der Sommersession stattfanden, passierten die
beiden Vorlagen den Nationalrat unter Opposition der SVP mit 140 zu 54 Stimmen bei
einer Enthaltung (Verordnung) bzw. mit 139 zu 54 Stimmen bei einer Enthaltung
(Gesetz). Im Ständerat waren die entsprechenden Stimmenverhältnisse 42 zu 3 und 41
zu 3 (bei einer Enthaltung). 40

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 05.05.2015
MARC BÜHLMANN

Seit 2011 ist das Parlament für die Wahl einer Bundesanwältin oder eines
Bundesanwaltes und den beiden Stellvertretungen zuständig. Bei der ersten
Gesamterneuerungswahl war es mit der Nicht-Wiederwahl von Erwin Beyeler zu einem
eigentlichen Eklat gekommen. Bei der zweiten vom Parlament verantworteten
Gesamterneuerungswahl der Bundesanwaltschaft für die Amtsperiode 2016 bis 2019
kam es hingegen zu keinen Überraschungen. Der amtierende Bundesanwalt Michael
Lauber – seines Zeichens also erster, vom Parlament bestätigter Bundesanwalt – und
der eine der beiden stellvertretenden Bundesanwälte – Ruedi Montanari – wurden
beide in ihrem Amt bestätigt. Lauber erhielt 195 von 216 eingelangten Stimmen und
Montanari wurde mit 195 von 215 eingelangten Stimmen wiedergewählt. Da Paul-Xavier
Cornu, der zweite stellvertretende Bundesanwalt, Ende 2015 das Pensionsalter
erreichte, wurde ein neuer Kandidat in dieses Amt gewählt. Die Gerichtskommission
(GK) hatte sich aus vier Bewerbungen (drei Männer und eine Frau) für Jacques Rayroud
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entschieden, der als leitender Staatsanwalt und Leiter der Zweigstelle Lausanne mit der
Arbeitsweise der Bundesanwaltschaft vertraut war. Rayrouds Name stand auf 206 von
216 eingelangten Stimmzetteln. 41

Die Zusammensetzung der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)
wurde 2010 mit der Organisation der Strafbehörden geregelt. Die AB-BA, die 2014 vom
Parlament neu bestellt wurde, setzt sich zusammen aus je einem Richter des
Bundesgerichts und des Bundesstrafgerichts, zwei praktizierenden Anwälten und drei
Fachpersonen, die weder Richter noch Anwälte sein dürfen. Mit einer
parlamentarischen Initiative will die RK-SR durch eine Änderung der
Unvereinbarkeitsbestimmungen diese Zusammensetzung steuern. Weil in diesen
Bestimmungen (noch) geregelt ist, dass die Anwältinnen und Anwälte, die in der AB-BA
einsitzen, nicht als Parteivertung vor den Strafbehörden des Bundes auftreten dürfen,
bewerben sich in der Regel keine auf Strafrecht spezialisierten Anwältinnen oder
Anwälte für einen Sitz in der Aufsichtsbehörde. Damit entgeht dieser aber praktische
Fachkenntnis im Gebiet der Strafverfolgung. Mit der angestrebten Änderung der
Bestimmungen zu den Unvereinbarkeiten soll dies verhindert werden. Dem Beschluss
der RK-SR im August 2015, eine Vorlage auszuarbeiten, stimmte die RK-NR noch im
Oktober des gleichen Jahres einstimmig zu. 42

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 22.10.2015
MARC BÜHLMANN

Die 2013 von beiden Räten angenommene Motion Ribaux (fdp, NE), die verlangt, dass
die Ahndung der Fälschung von Autobahnvignetten vom Bundesgericht auf die
kantonalen Gerichte übertragen wird, wurde aufgrund der Behandlung des neuen
Ordnungsbussengesetzes (OBG) abgeschrieben.

MOTION
DATE: 07.12.2015
MARC BÜHLMANN

In ihrem Jahresbericht 2015 hob die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft
(AB-BA) die verschiedenen Anpassungen hervor, die im Hinblick auf die
Gesamterneuerung der Leitungsgremien der Bundesanwaltschaft für die Periode
2016–2019 vorgenommen worden seien. Die strukturelle Reorganisation sei beim
Personal zwar zuerst auf Verunsicherung, letztendlich aber doch auf Akzeptanz
gestossen. Ende 2015 habe das Unterfangen abgeschlossen werden können. Der Bericht
hob zudem hervor, dass die Aufsichtsbehörde bei ihren Inspektionen auf die «(zu)
niedrige Zahl von Staatsanwälten» hingewiesen worden sei. Wegen nicht
wiederbesetzter Abgänge, aber auch aufgrund der Zunahme der Arbeitsbelastung
werde eine Aufstockung der Stellen als «dringend und notwendig» erachtet. In der
Presse wurde der Bericht nicht kommentiert. 43

RAPPORT
DATE: 14.04.2016
MARC BÜHLMANN

Mit der Neuorganisation der Strafbehörden des Bundes war 2010 nicht nur beschlossen
worden, dass das Parlament den Bundesanwalt wählt, sondern auch die Mitglieder der
siebenköpfigen Aufsichtsbehörde (AB-BA). Diese setzt sich aus einem Bundesrichter
oder einer Bundesrichterin, einem Bundesstrafrichter oder einer Bundesstrafrichterin,
zwei Anwälten oder Anwältinnen, die in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragen
sein müssen, sowie drei Fachpersonen zusammen, die explizit in keinem
Arbeitsverhältnis mit dem Bund stehen, keinem Gericht angehören und auch nicht in
einem Anwaltsregister eingetragen sein dürfen. Weil der als Fachperson gewählte David
Zolliger im Sommer 2016 ins Anwaltsregister des Kantons Zürich eingetragen wurde,
musste er also ersetzt werden. Auf die von der GK ausgeschriebene Stelle gingen 16
Bewerbungen ein (davon vier von Frauen), wovon jene von Rolf Grädel am meisten
überzeugte. Parteipolitische Kriterien haben – anders als bei Richterwahlen – keine
Bedeutung. Grädel wurde von der Vereinigten Bundesbehörde in der Wintersession
2016 in die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft gewählt. Er erhielt 169 von
179 gültigen Stimmen; 24 Stimmen waren leer eingelegt worden und eine Stimme war
ungültig. 44
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Es gehöre zum Wesen einer Aufsichtsbehörde, dass sie erst dann wahrgenommen
werde, wenn die unter Aufsicht stehende Behörde in die Kritik gerate, eröffnete Niklaus
Oberholzer, Präsident der AB-BA das Vorwort des Jahresberichts 2016 ebendieser
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft. Die AB-BA mische sich aber nicht in
einzelne Verfahren ein und beurteile auch nicht einzelne Staatsanwälte. Vielmehr habe
sie Einblick in das gesamte System der Bundesanwaltschaft zu nehmen, betonte er. 
In der Tat war die Bundesanwaltschaft aufgrund einzelner Verfahren (FIFA, Petrobras,
1MDB) in den Fokus der Medien geraten. Die AB-BA bescheinigte der
Bundesanwaltschaft in ihrem Jahresbericht freilich, in diesen Verfahren
verantwortungsbewusst und zielgerichtet vorzugehen. Die Inspektionen hätten keine
systemischen Schwächen gezeigt. Kritischer äusserte sich das Aufsichtsgremium zur
internen Reorganisation: Diese sei noch in der Aufbauphase und vieles sei noch nicht
eingespielt, nicht umgesetzt und es gebe noch Verbesserungspotenzial. Der
Administrativaufwand sei hoch und die internen Abläufe noch kompliziert und unklar. 45

RAPPORT
DATE: 05.04.2017
MARC BÜHLMANN

Nach Anhörung des Präsidenten der AB-BA, Niklaus Oberholzer, entschied sich die RK-
SR, auf die Ausarbeitung einer Revision über die Regelung zur Zusammensetzung der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft vorläufig zu verzichten. An der
bestehenden Regelung könne festgehalten werden: Mitglieder der AB-BA, die in einem
Kanton als Anwalt tätig sind, dürfen selber nicht als Vertreter einer Partei vor den
Strafbehörden auftreten. Dies sei nach wie vor sachgerecht und es bestehe kein
dringender Anpassungsbedarf. Die RK-SR wollte allerdings nicht ausschliessen, dass ein
solcher zu einem späteren Zeitpunkt gegeben sein könnte. 46

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 26.04.2017
MARC BÜHLMANN

Die Wahl der Mitglieder der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)
liegt seit 2011 in der Verantwortung der Vereinigten Bundesversammlung. Weil François
A. Bernath per 30. September 2017 seinen Rücktritt bekannt gegeben hatte, musste das
Parlament dieser Verantwortung bei der Ersatzwahl eines Mitglieds der AB-BA
nachkommen. Bernath ist in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragener Anwalt.
Weil zwei der sieben Mitglieder der AB-BA diese Funktion inne haben müssen – zwei
Mitglieder müssen Richterin oder Richter des Bundes- oder des Bundesstrafgerichts
sein und drei Mitglieder dürfen als Fachpersonen weder einem eidgenössischen
Gericht angehören noch in ein Anwaltsregister eingetragen sein – suchte die GK eine
Anwältin oder einen Anwalt. Von den 15 eingegangenen Bewerbungen entschied sich die
Kommission für Tamara Erez, die sie entsprechend zur Wahl vorschlug. Parteipolitische
Überlegungen spielen – anders als bei Richterwahlen – für die Wahl der Mitglieder der
AB-BA keine Rolle. Die GK begründete ihren Entscheid mit der Eignung und den
sprachlichen Fähigkeiten. Tamara Erez ist italienischer Muttersprache und beherrscht
zwei weitere Landessprachen. Zudem verfüge sie über eine starke Persönlichkeit – so
die Kommission. 
Am Schluss der Herbstession entsprach die Vereinigte Bundesversammlung der
Empfehlung der GK und wählte Tamara Erez mit 207 von 214 Stimmen. 6 Stimmzettel
blieben leer und auf einem stand ein anderer Name als Erez. 47

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 27.09.2017
MARC BÜHLMANN

Mit 183 von 183 gültigen Stimmen (6 der 190 eingelangten Wahlzettel blieben leer und
einer war ungültig) wurde in der Wintersession Stefan Heimgartner für den Rest der
Amtsperiode 2015 bis 2018 als Ersatz für den zurücktretenden Giorgio Bomio als
Strafrichter in die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) gewählt. Ein
Mitglied der AB-BA muss dem Bundesstrafgericht angehören. Heimgartner, der der CVP
angehört – Bomio gehört der SP an – war im Juni 2016 zum Strafrichter gewählt worden.
Die Wahl durch die Vereinigte Bundesversammlung war entsprechend unbestritten. 48

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 13.12.2017
MARC BÜHLMANN

Erst 2010 hatte das Parlament im Rahmen der Revision des
Strafbehördenorganisationsgesetzes beschlossen, dass die Bundesanwaltschaft ein
Justizorgan darstelle, das von der Exekutive unabhängig sein müsse. Deshalb bestimmt
seither die Legislative nicht nur den Bundesanwalt, sondern auch das Aufsichtsgremium
der Bundesanwaltschaft (AB-BA). Dies sei ein Fehlschlag gewesen, argumentierte Alfred
Heer (svp, ZH) bei der Erläuterung seiner parlamentarischen Initiative, die verlangte,
dass die Bundesanwaltschaft wieder dem EJPD unterstellt und der Verwaltung
angegliedert werde. Strafverfolgung sei keine judikative, sondern eine exekutive
Aufgabe. Als unabhängiger Akteur könne die Bundesanwaltschaft nicht über die

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 23.02.2018
MARC BÜHLMANN
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Bundespolizei verfügen und werde durch die AB-BA auch nur unzureichend
kontrolliert. 
In ihrer Medienmitteilung machte die RK-NR deutlich, dass sie diese Auffassung nicht
teile. Die Bundesanwaltschaft müsse von der Regierung getrennt bleiben. Ihre
Unabhängigkeit müsse im Gegenteil noch gestärkt werden, weshalb die Kommission
einer parlamentarischen Initiative Sommaruga (sp, GE; Pa.Iv. 16.487) Folge gab, die den
Ausbau der Leitung der Bundesanwaltschaft von einer auf drei Personen forderte. 49

Nachdem die RK-NR der parlamentarischen Initiative Sommaruga (sp, GE) zum Ausbau
der Leitung der Bundesanwaltschaft noch mit 15 zu 8 Stimmen Folge gegeben hatte,
lehnte ihre Schwesterkommission diese Idee einstimmig (mit 12 zu 0 Stimmen bei einer
Enthaltung) ab. Eine solche Änderung sei nicht gerechtfertigt, gab die RK-SR zu
Protokoll. Der Genfer SP-Nationalrat wollte mit seinem Vorstoss die
Bundesanwaltschaft stärken. Die heutige Situation mit nur einer Person an deren Spitze
sei deshalb problematisch, weil die Kritik an dieser Person – unabhängig ob sie sachlich
berechtigt sei oder nicht – jeweils die Bundesanwaltschaft als Ganzes treffe. Wenn
hingegen ein Kollegium leitend wäre – Sommaruga schlug ein Dreiergremium mit
alternierendem Vorsitz vor – so würde bei kritischem Gegenwind nicht gleich das ganze
Gremium in Frage gestellt werden. Das sei ähnlich wie beim Bundesrat: Auch dort
würde nicht gleich die gesamte Regierung hinterfragt, wenn ein Mitglied aufgrund eines
Dossiers oder einer Aussage in die Kritik gerate. Nach der Absage der RK-SR wird das
Geschäft nun ins Parlament kommen. 50

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 26.03.2018
MARC BÜHLMANN

Internationaler Terrorismus, organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität und
Cyber-Crime würden nach neuen Strategien und Arbeitsmethoden für die
Bundesanwaltschaft rufen, denen aber gleichzeitig von der nationalen Strafrechts- und
Prozessgesetzgebung enge Grenzen gesetzt würden, hielt der Jahresbericht 2017 der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) einleitend fest. Erschwerend
komme hinzu, dass die Behörde ihre Verfahren in einem stark politisierten Umfeld
führe und deshalb im Fokus der Öffentlichkeit stehe. Die AB-BA habe sich im
Berichtsjahr vor allem auf systemische Probleme konzentriert. Unter anderem empfahl
sie einen Code of Conduct für ehemalige Mitarbeitende. Positiv beurteilte die
Aufsichtsbehörde, dass die operativen Abläufe gut funktionierten und die
Mitarbeitenden motiviert seien und Eigeninitiative zeigten. Die AB-BA ging im Bericht
zudem ausführlich auf den Fall «Daniel M.» ein, der von der GPDel untersucht wurde.
Weiter sei gegen Bundesanwalt Michael Lauber 2017 eine Disziplinarbeschwerde
eingereicht worden, auf welche die AB-BA laut Jahresbericht aber nicht eingetreten
war. 51

RAPPORT
DATE: 20.04.2018
MARC BÜHLMANN

Zu Beginn der Sommersession hatte der Nationalrat über die parlamentarische Initiative
Heer (svp, ZH)  zu befinden, mit welcher die Bundesanwaltschaft wieder in die
Bundesverwaltung integriert werden sollte. Die Mehrheit der RK-NR hatte empfohlen,
der Initiative keine Folge zu geben. 
Die Bundesanwaltschaft geniesse seit 2011 die gleiche organisatorische Unabhängigkeit
wie die Gerichte, führte Karl Vogler (csp, OW) für die Kommission während der Debatte
aus. Dies müsse so bleiben, damit sichergestellt sei, dass kein politischer Akteur
Einfluss nehmen könne. Genau dieser Gefahr wäre die Bundesanwaltschaft allerdings
ausgesetzt, wenn sie wieder – wie bereits vor 2011 – im EJPD angesiedelt würde. Alleine
der Vermutung, dass sich das Departement etwa bei heiklen Untersuchungen gegen die
Verwaltung oder die Regierung einmischen könnte, müsse entgegengetreten werden.
Die Unabhängigkeit sei ein Gebot der Rechtsstaatlichkeit. 
Dies sahen eine Minderheit der Kommission und der Initiant selber anders. Alfred Heer
sprach von einer «Scheinverselbstständigung» und einer «Scheinunabhängigkeit». Die
Bundesanwaltschaft – als ein Akteur, der irgendwo zwischen den drei Gewalten
angesiedelt werden könne, so die Ausführung des Minderheitensprechers Pirmin
Schwander (svp, SZ) – sei in vielen Fällen abhängig von anderen Akteuren oder habe
keine Verfügungsmacht, wie er am Beispiel der Bundespolizei aufzeigte. Das Argument
von Vogler, dass eine hundertprozentige Unabhängigkeit auch nicht möglich sei, es aber
hier eigentlich nicht um die kritisierten Mittel für eine Untersuchung gehe, sondern vor
allem primär gewährleistet bleiben müsse, dass die Bundesanwaltschaft unabhängig
entscheiden könne, wann ein Verfahren eröffnet werde, schien im Rat zu verfangen.
Der Initiative wurde nämlich mit 66 zu 122 Stimmen keine Folge gegeben. Die 66
Stimmen stammten ausnahmslos von den Fraktionskolleginnen und -kollegen des

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
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Initianten. 52

Seit 2010 wählt das Parlament nicht nur den Bundesanwalt, sondern auch die
Aufsichtsbehörde für die Bundesanwaltschaft (AB-BA). Eine Gesamterneuerung für die
Amtsdauer 2019–2022 wurde in der Herbstsession von der Vereinigten
Bundesversammlung vorgenommen. Die AB-BA besteht aus sieben Mitgliedern: Das
Bundesgericht und das Bundesstrafgericht stellen je eine Vertreterin oder einen
Vertreter, hinzu kommen zwei in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragene
Anwältinnen oder Anwälte und drei Fachpersonen, die weder in einem Anwaltsregister
eingetragen noch an einem eidgenössischen Gericht tätig sein dürfen. Sechs der sieben
amtierenden Mitglieder stellten sich zur Wiederwahl. Einzig Niklaus Oberholzer, der
Vertreter des Bundesgerichts, stellte sich nicht mehr zur Verfügung. Seinen Platz wollte
Bundesrichterin Alexia Heine einnehmen. Die Wiederwahl der bestehenden Mitglieder
und die Neuwahl von Heine wurde von der GK empfohlen und von allen Fraktionen
unterstützt. 
Bei der Wiederwahl schafften alle Bisherigen das absolute Mehr problemlos: Stefan
Heimgartner als Vertreter des BStGer (205 Stimmen), Tamara Erez (205 Stimmen) und
Cornel Borbély (204 Stimmen) als Anwältin bzw. Anwalt sowie die Fachpersonen Isabelle
Augsburger-Bucheli (205 Stimmen) und Rolf Grädel (204 Stimmen) standen alle beinahe
auf allen der 206 eingelangten Wahlzettel. Einzig Hanspeter Uster, die dritte
Fachperson, erhielt lediglich 177 Stimmen. Dies dürfte vielleicht damit
zusammenhängen, dass der ehemalige Zuger Regierungsrat damals der Sozialistisch-
Grünen Alternative angehört hatte und von der Ratsrechten nicht gewählt wurde.
Vielleicht waren dann die 15 leeren Stimmen bei der Ergänzungswahl von Alexa Heine,
die der SVP angehört,– ihr Name stand auf 183 der 198 eingelangten Wahlzettel –, als
Retourkutsche zu verstehen. 53

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 26.09.2018
MARC BÜHLMANN

Nach dem deutlichen Nein ihrer Schwesterkommission beschloss die RK-NR auf ihren
Beschluss, der parlamentarischen Initiative von Carlo Sommaruga (sp, GE) Folge zu
geben, zurückzukommen. Der Genfer SP-Vertreter hatte bereits nach dem Verdikt der
ständerätlichen Kommission angekündigt, auf seine Idee für einen Ausbau der Leitung
der Bundesanwaltschaft zu verzichten, was er in der Folge durch das Zurückziehen
seiner Initiative in die Tat umsetzte. 54

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 16.11.2018
MARC BÜHLMANN

2018 geriet die Bundesanwaltschaft etwas häufiger in den Fokus der Medien. Michael
Lauber hatte zwar zu Beginn seiner zweiten Amtszeit durchwegs gute Kritiken erhalten –
als erster Bundesanwalt, der vom Parlament nicht nur gewählt (2011), sondern auch
bestätigt worden war (2015). Aufgrund verschiedener Ereignisse schien die Stimmung
im Verlauf des Jahres 2018 allerdings langsam zu kippen. Bereits anfang Jahr erregte
der im Sommer 2017 gefällte abschlägige Entscheid des Parlaments, der
Bundesanwaltschaft einen Nachtragskredit zu gewähren, für Aufregung, weil eine
Nachfrage der Zeitung «Nordwestschweiz», wofür das Geld verwendet worden wäre,
von der Bundesanwaltschaft nicht beantwortet wurde. Die Zeitung zweifelte laut
darüber, ob Lauber seine Ressourcen richtig einsetze. 
Zu reden gaben zudem zwei ehemalige Staatsanwälte, die nach ihrem Austritt in
Bereichen tätig wurden, für deren Behandlung sie sich bereits während ihrer Tätigkeit
als Angestellte der Bundesanwaltschaft zuständig gezeigt hatten. Auch auf Anraten der
AB-BA, die das Problem in ihrem Jahresbericht aufgriff, wurde daher ein Code of
Conduct erstellt. 
Von einer «schwarzen Woche für die Bundesanwaltschaft» schrieb die Aargauer
Zeitung Mitte Juni, da die Behörde zwei Verfahren vor Bundesstrafgericht verlor.
Sowohl die Tamil Tigers als auch der Islamische Zentralrat der Schweiz (IZRS) wurden
vom Gericht vom Vorwurf frei gesprochen, eine kriminelle Organisation bzw. Terror-
Unterstützer zu sein. «Handwerkliche Fehler» und «fehlende Qualitätssicherung» die
sich die Bundesanwaltschaft nicht leisten dürfe, seien mit Ursache für die Niederlage,
urteilte die NZZ. 
Auch dafür, dass die Bundesanwaltschaft keine Strafanzeige wegen Verdachts auf
Betrug rund um die Bürgschaften bei Schweizer Hochseeschiffen einreichte, wurde
Michael Lauber medial kritisiert. 
Und auch die Basler Zeitung reihte sich Ende 2018 in die negativen Kritiken ein.
«Dinosaurier-Ermittlung» nannte sie die 27 Fälle, die noch vor Laubers Amtsantritt
eröffnet worden und nach so langer Zeit noch immer hängig waren. Insgesamt seien
Ende 2018 ganze 472 Verfahren noch nicht abgeschlossen. In einem wichtigen Fall, in
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dem sich bereits für einzelne aufgeführte Anklagepunkte die Verjährungsfrist nähere,
sei die Anklageschrift wegen gravierender Mängel zurückgewiesen worden. «Ermitteln
im Schneckentempo», urteilte die Basler Zeitung, helfe nicht, den stetig wachsenden
Pendenzenberg abzubauen. 
Die Bundesanwaltschaft wehrte sich gegen die Kritik. Die Komplexität und
Internationalität der Fälle sowie der Umstand, dass das Schweizer Strafprozessrecht
nicht auf Grossverfahren ausgerichtet sei, machten es nicht leicht. Man stehe dauernd
im Rampenlicht und müsse zudem auch im Zweifelsfall Anklage erheben, während das
Gericht im Zweifelsfall für den Angeklagten entscheiden müsse.
Schliesslich geriet die Bundesanwaltschaft Ende 2018 auch im Zusammenhang mit dem
«Fifa-Fall» immer stärker in den medialen Fokus. 55

Mit der Revision des Bundesgesetzes über das Bundesgericht hatte das Parlament im
März 2017 eine Berufungskammer am Bundesstrafgericht geschaffen. Da sich gezeigt
hatte, dass die zwei Vollzeitstellen, die mittels Teilpensen dreier Richterinnen oder
Richtern mit Muttersprache deutsch, französisch und italienisch besetzt werden
sollten, nicht ausreichten bzw. die französischsprachige Stelle Mangels geeigneter
Bewerbungen gar nicht besetzt werden konnte, hatten die Räte in der wohl am
schnellsten erledigten parlamentarischen Initiative aller Zeiten in der Wintersession
2018 eine weitere Vollzeitstelle geschaffen. Damit war der Weg frei für die Besetzung
der Berufungskammer durch ein französischsprachiges Mitglied. Diesmal gingen
immerhin fünf Bewerbungen ein, von denen sich die GK für Olivier Thormann (fdp)
entschied. Die Kommission begründete ihre Wahl mit der fachlichen und sprachlichen
Eignung Thormanns sowie seinem Geschlecht, seiner Herkunft und seiner
Parteizugehörigkeit. Das Dreiergremium bestehe nun aus einem Westschweizer FDP-
Mann, einer SVP-Vertreterin aus dem Kanton Luzern (Andrea Blum) sowie einer Tessiner
CVP-Vertreterin (Claudia Solcà). In der Presse fand die Wahl Thormanns Erwähnung,
weil er als Chef der Abteilung Wirtschaftskriminalität bei der Bundesanwaltschaft Ende
2018 freigestellt worden war. Der Vorwurf der Amtsgeheimnisverletzung wurde damals
zwar entkräftet, Thormann kehrte allerdings nicht mehr in seine Funktion zurück. Dieser
Umstand könnte eine Erklärung für die 36 leeren Wahlzettel sein, die bei dieser Wahl
ans Bundesstrafgericht neben den 164 gültigen – alle mit einem Thormann-Votum –
eingelegt wurden. 56
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Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) umfasst neben zwei
Richterinnen oder Richtern aus dem Bundesgericht und dem Bundesstrafgericht zwei
Anwältinnen oder Anwälte, die im Anwaltsregister eingetragen sind, sowie drei
Fachpersonen, die weder einem Gericht angehören noch in einem Anwaltsregister
eingetragen sind. Mit dem Rücktritt des Anwalts Cornel Borbély entstand eine Vakanz
für eine der beiden Anwaltsstellen innerhalb der AB-BA. Aus den 24 eingegangenen
Bewerbungen entschied sich die GK für Jörg Zumstein, der seit mehr als 20 Jahren als
Anwalt tätig ist. Zumstein erhielt 202 von 202 gültigen Stimmen. 57
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Anfang November 2018 geriet Bundesanwalt Michael Lauber aufgrund verschiedener
Vorkommnisse im Rahmen der Strafuntersuchung im Zusammenhang mit der
Fédération Internationale de Football Association (Fifa) stark unter Druck. Das auch
international stark beachtete Strafverfahren war 2015 wegen Verdachts auf ungetreue
Geschäftsbesorgung, auf Geldwäscherei sowie auf die Gewährung unrechtmässiger
Vorteile zur Beeinflussung der Vergaben der Fussballweltmeisterschaften 2018 und
2022 an Mitglieder des Exekutivkomitees der Fifa gestartet worden. In der Zwischenzeit
hatte der Fall riesige Dimensionen angenommen: 25 hängige Strafverfahren,
Zusammenarbeit mit 15 Ländern, 45 Rechtshilfegesuche und 19 Terabytes an Daten,
wusste die NZZ zu berichten. 

Unter dem Namen «Football Leaks» enthüllte ein internationales Netzwerk im
November 2018, dass sich Lauber während des laufenden Verfahrens zweimal mit dem
im Februar 2016 zum neuen Fifa-Generalsekretär gewählten Gianni Infantino in einem
Restaurant in Zürich bzw. Bern getroffen haben soll. Praktisch gleichzeitig wurde
bekannt, dass der Abteilungsleiter «Wirtschaftskriminalität» der Bundesanwaltschaft
und Chefermittler im Fifa-Fall, Staatsanwalt Olivier Thormann, kurz vor
Veröffentlichung der Leaks vorsorglich freigestellt worden war. Verschiedene
Parlamentsmitglieder und auch die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-
BA) kündigten in der Folge an, die Hintergründe dieser Treffen und der Freistellung
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abklären zu wollen. In den Medien wurden in der Folge zwei Fragen diskutiert: Weshalb
Thormann, der schliesslich nicht mehr auf seinen Posten zurückkehrte, trotz nicht
erhärtetem Verdacht gegen ihn suspendiert worden sei und weshalb die
«Standortbestimmungen mit Verfahrensbeteiligten», wie die Bundesanwaltschaft die
Treffen mit Infantino bezeichnete, ausserhalb der behördlichen Räumlichkeiten
stattgefunden hätten und nicht protokolliert worden seien. In einer Pressekonferenz
erklärte Lauber seine Treffen mit der Fifa-Führung. Es sei um eine Standortbestimmung
gegangen und um die Entwicklung einer Strategie für die Führung des Verfahrens. Die
Fifa sei Privatkläger und geschädigte Partei, daher sei es darum gegangen, abzuklären,
ob der Weltfussballverband auch unter Infantino kooperativ bleiben würde. Eine
Dokumentationspflicht gelte für solche koordinative und informelle Treffen nicht.
Hinsichtlich Thormann sei er von Amtes wegen verpflichtet gewesen, abzuklären, ob
dieser sich straffällig verhalten habe.

Die Medien berichteten trotz der Beteuerungen Laubers zunehmend skeptisch über die
Affäre. Die NZZ schrieb noch Ende 2018 etwa von einer «nebulösen Nähe» zwischen der
Fifa und der Bundesanwaltschaft. Ins mediale Fadenkreuz geriet dabei auch der
Oberstaatsanwalt des Kantons Wallis und Jugendfreund des Fifa-Generalsekretärs,
Rinaldo Arnold, der laut NZZ die Treffen zwischen Lauber und Infantino eingefädelt und
dafür von Infantino verschiedene Gefälligkeiten erhalten haben soll. 

Eine neue Wendung erhielt die Geschichte Mitte April 2019. Das Verfahren gegen Arnold
wurde zwar eingestellt – die Geschenke im Gesamtwert von rund CHF 20'000 seien aus
einem freundschaftlichen Verhältnis heraus erfolgt –, im Rahmen der Untersuchungen
stiess man aber auf Daten, die auf ein drittes Treffen zwischen Lauber und Infantino im
Sommer 2017 in Bern hindeuteten, an dessen Inhalt sich aber niemand erinnern könne
und das ebenfalls nicht protokolliert worden sei, so die NZZ. Auf die Frage der AB-BA im
November 2018, ob weitere Treffen stattgefunden hätten, habe Lauber mit «Nein, nie
auf Stufe Bundesanwalt» geantwortet, meldete der Tages-Anzeiger. Nicht nur diese
Aussage, sondern auch der Zeitpunkt des Treffens müsse auf Misstrauen stossen, so die
Medien. Rund ein halbes Jahr nach dem Treffen habe die Bundesanwaltschaft nämlich
die Ermittlungen gegen Infantino selber eingestellt, die diesen in seiner Rolle als
damaligen Uefa-Rechtschef betroffen und unter Korruptionsverdacht gestellt hätten.

Die AB-BA hatte in der Zwischenzeit die Einleitung eines Disziplinarverfahrens gegen
Lauber geprüft. Dieser setze nicht nur seine Karriere, sondern auch die millionenteuren
Ermittlungen und das Ansehen der Schweiz aufs Spiel, kritisierte Hanspeter Uster,
aktueller Präsident der AB-BA. Der Fifa-Komplex sei systemrelevant geworden. Zudem
könnten solche nicht protokollierte Treffen von den Verteidigern einer anklagenden
Partei als Befangenheit der Bundesanwaltschaft in einen Prozess eingebracht werden. 

In der Folge wurden die Kritiken mit der Wiederwahl Laubers für die Amtszeit 2020 bis
2023, die für die Sommersession 2019  geplant war, verknüpft. Verschiedene
Parlamentsmitglieder meldeten sich zu Wort. «Ein Bundesanwalt, der die Wahrheit
verschweigt oder der lügt, ist nicht tragbar», liess sich etwa Christa Markwalder (fdp,
BE) im Sonntags-Blick zitieren. Ein Bundesanwalt mit Gedächtnislücken sei nicht
haltbar, meinte auch Elisabeth Schneider-Schneiter (cvp, BL) im «Blick». Lauber
bestätigte in einem Radiointerview, sich nicht mehr an das Treffen erinnern zu können
und beteuerte seine Absicht, zur Wiederwahl antreten zu wollen. 58

Tätigkeitsberichte von Bundesbehörden seien nicht der Stoff, auf den sich Medien
stürzten, kommentierte die NZZ. Dies sei freilich beim Jahresbericht 2018 der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) für einmal anders, da es im
Rahmen der Ereignisse rund um die Treffen des Bundesanwaltes Michael Lauber mit
Fifa-Präsident Gianni Infantino die Öffentlichkeit interessiere, was die
Aufsichtsbehörde dazu meine. Auch die Präsentation des Jahresberichts war anders als
in früheren Jahren von einer Medienkonferenz begleitet, die der im Vorjahr gewählte,
neue Präsident der AB-BA, Hanspeter Uster, einberufen hatte. Zum ersten Mal enthielt
ein AB-BA-Jahresbericht zudem Weisungen an den Bundesanwalt. Erstens solle die
Revision des Memorandums zwischen der Bundesanwaltschaft und dem
Nachrichtendienst über die Abläufe der Zusammenarbeit hinsichtlich Prävention und
Strafverfolgung eingeleitet werden. Zweitens, und bezugnehmend auf die medial stark
beachtete Fifa-Geschichte, seien in Zukunft Gespräche mit Parteien oder anderen
Verfahrensbeteiligten zu dokumentieren. Im Raum stand zudem der Vorwurf, Lauber
habe die AB-BA bezüglich eines dritten Treffens angelogen. 
Es knirsche hörbar zwischen der Bundesanwaltschaft und ihrer Aufsichtsbehörde,
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urteilte die NZZ, was aber gut sei, weil die AB-BA bisher sehr pfleglich mit der von ihr zu
überprüfenden Bundesanwaltschaft umgegangen sei. 59

Aufgrund der Vorkommnisse im Untersuchungsfall Fifa stellte die Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) in einer Pressekonferenz Ende April die Eröffnung
eines Disziplinarverfahrens gegen Bundesanwalt Michael Lauber in Aussicht. Die Frage
stand im Raum, ob Lauber die Aufsichtsbehörde angelogen hatte, indem er ein drittes
Geheimtreffen mit Fifa-Generalsekretär Gianni Infantino nicht erwähnt hatte, obwohl
er, nachdem aufgrund der sogenannten «Fussball-Leaks» bekannt geworden war, dass
bereits zwei solche Treffen stattgefunden hatten, explizit danach gefragt worden sei.
Weil Laubers Wiederwahl bevorstand und die Gerichtskommission (GK) Mitte Mai das
Wahlgeschäft für die Sommersession vorbereiten wollte, eilte die Abklärung durch die
AB-BA. 

Am 10. Mai gab die Aufsichtsbehörde dann bekannt, eine Disziplinaruntersuchung
gegen Michael Lauber zu eröffnen. Man wolle dafür einen externen Spezialisten
einsetzen, um Unabhängigkeit zu garantieren. Die Eröffnung der Untersuchung
präjudiziere deren Ergebnis «in keiner Art und Weise», explizierte die AB-BA in ihrer
Medienmitteilung. Je nachdem wie der Expertenbericht ausfällt, kann die AB-BA drei
mögliche Sanktionen verhängen: eine Verwarnung, einen Verweis oder, als schärfste
Massnahme, eine Lohnkürzung von maximal 10 Prozent während eines Jahres.  

Gleichentags nahm Lauber an einer Pressekonferenz ziemlich «heftig» und
«geharnischt» Stellung (NZZ). Er werde vorverurteilt und es werde nicht in Betracht
gezogen, dass er die Wahrheit sage, so der Bundesanwalt. Es gebe kein Vertrauen mehr
zwischen ihm und der Aufsichtsbehörde. Er werde aber trotzdem zur Wiederwahl
antreten – «jetzt erst recht» (Blick). Das Verfahren und seine Wiederwahl dürften nicht
vermischt werden, weil das Parlament seine Arbeit der letzten acht Jahre zu beurteilen
habe. Lauber kündigte zudem an, dass er sich mit den ihm zur Verfügung stehenden
Mitteln wehren werde. 
In den Medien wurde vermutet, dass die Affäre wohl auf einen Zweikampf zwischen
Michael Lauber und Hanspeter Uster, dem Präsidenten der AB-BA hinauslaufe. Le
Temps sah dunkle Wolken gegen Lauber aufziehen und der Sonntags-Blick prophezeite
einen «brutalen Fight» zwischen dem Bundesanwalt und seinem Aufseher. 
In der Folge geriet auch Hanspeter Uster in den Fokus der Presse. Der ehemalige Zuger
Regierungsrat und mitverantwortlicher Experte für die unter dem damaligen Bundesrat
Christoph Blocher eingeleitete Reorganisation der Bundesanwaltschaft habe bereits
2011, also kurz vor Amtsantritt Laubers, gegen diesen «gestichelt» (Aargauer Zeitung).
Uster wurde von der NZZ zwar als nüchtern, sachlich und konstruktiv beschrieben, er
zeichne sich aber auch durch «missionarischen Eifer» aus. Nur einer der beiden werde
den «filmreifen Kampf voller Animositäten und Emotionen» politisch überleben,
kommentierte die Weltwoche. 60
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Eigentlich wäre die Wahl des Bundesanwalts für die Amtsperiode 2020-2023 in Form
der Bestätigung des amtierenden Michael Lauber in der Sommersession 2019
vorgesehen gewesen. Lauber, der 2011 vom Parlament gewählt und 2015 schon einmal in
seinem Amt bestätigt worden war, galt lange Zeit als Glücksgriff für die oberste
Strafbehörde des Bundes und seine Wiederwahl als unbestritten. Die zunehmende
Kritik an der Bundesanwaltschaft im Generellen und – vor allem aufgrund der
Untersuchungen zur Fifa – an der Person Laubers selber, änderten die Ausgangslage
allerdings ziemlich drastisch. Ende April 2019 wurde bekannt, dass Lauber im Rahmen
ebendieser Fifa-Untersuchung ein informelles Treffen mit dem Fifa-Generalsekretär
Gianni Infantino verschwiegen hatte, was die Gerichtskommission (GK), die sich mit der
Vorbereitung der Wahl und einer allfälligen Empfehlung Laubers zur Wiederwahl
befasste, dazu bewog, auch in den Medien laut über eine Verschiebung der Wahl
nachzudenken. Die Wahl könne auch erst im Herbst oder noch später durchgeführt
werden, gab GK-Mitglied Lorenz Hess (bdp, BE) zu bedenken. Man müsse den Fall zuerst
sauber aufarbeiten, wolle dem Bundesanwalt auf den Zahl fühlen und abwarten, wie die
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) die Situation beurteile. Sibel
Arslan (basta, BS), ebenfalls Mitglied der GK, legte Lauber gar nahe, über einen Rücktritt
nachzudenken. 

Anfang Mai eröffnete die AB-BA dann tatsächlich ein Disziplinarverfahren  gegen
Lauber. 
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Bevor sich die GK über das weitere Vorgehen absprach, wollte sich die
Geschäftsprüfungskommission beider Räte (GPK) ein Bild von der Situation machen und
lud deshalb sowohl Lauber als auch den AB-BA-Präsidenten Hanspeter Uster und
dessen Vorgänger Niklaus Oberholzer zu einer Anhörung ein, die zugunsten Laubers
ausfiel. Die GPK fand nämlich keine Anhaltspunkte, weder für einen begründeten
Verdacht für eine vorsätzliche Verletzung der Amtspflichten noch für eine
Infragestellung der persönlichen oder fachlichen Eignung – was juristische Bedingungen
für eine Empfehlung zur Nichtwiederwahl gewesen wären. Die GPK verzichtete deshalb
auf eine entsprechende Warnung an die GK.
Lauber habe bei der Anhörung dem Vernehmen nach sehr gut abgeschnitten und er
habe nach wie vor grossen Rückhalt im Parlament, kommentierte etwa die NZZ die
Entscheidung der GPK. Freilich forderten zahlreiche Mitglieder ebendieses Parlaments
auch immer wieder lautstark den Rücktritt Laubers – so etwa Alfred Heer (svp, ZH) oder
Carlo Sommaruga (sp, GE) via Sonntags-Zeitung.  

Die GK selber entschied sich dann am 15. Mai einstimmig für eine Verschiebung der
Wiederwahl von der Sommer- auf die Herbstsession. Der Entscheid sei nicht als
Misstrauensvotum zu verstehen, sondern man wolle in der «aufgeheizten Situation»
nichts überstürzen, erklärte GK-Mitglied Matthias Aebischer (sp, BE) der Presse. Zudem
sei es gut, den Zwischenbericht der AB-BA zur Disziplinaruntersuchung abzuwarten, der
für Ende August 2019 vorgesehen sei. 61

In der letzten Woche der Sommersession 2019 stand für die Vereinigte
Bundesversammlung die Wahl der stellvertretenden Bundesanwälte an, da die
Amtsperiode mit Jahresschluss zu Ende gehen würde. Die Bisherigen, Ruedi Montanari
und Jacques Rayroud, stellten sich für die neue Amtsperiode 2020 bis 2023 wieder zur
Wahl. Eigentlich hätte gleichzeitig auch die Bestätigung des amtierenden
Bundesanwaltes Michael Lauber durchgeführt werden sollen. Da gegen diesen aber ein
Disziplinarverfahren eingeleitet worden war, hatte die AB-BA empfohlen, dessen Wahl
zu verschieben. Die GK entschied sich sodann einstimmig, die beiden Stellvertreter,
gegen die weder von den beiden GPK noch von der FinDel Beanstandungen vorgebracht
worden waren, in der Sommersession zur Bestätigung zu empfehlen, die allfällige
Wiederwahl Laubers aber auf den Herbst zu verschieben.
Die Parlamentarierinnen und Parlamentarier folgten der Empfehlung und wählten die
beiden Stellvertreter mit 207 von 233 Stimmen. 24 Stimmzettel wurden leer
eingegeben. 62
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Weil Bundesanwalt Michael Lauber Mitte Juni vom Bundesstrafgericht in der Fifa-
Untersuchung für befangen erklärt worden war, schienen die Chancen für seine
Wiederwahl im Herbst noch weiter zu sinken. So äusserte sich auf jeden Fall Sebastian
Frehner (svp, BS) in der NZZ. Auch Corina Eichenberger (fdp, AG) sah die Position
Laubers nun noch geschwächter als vorher und Beat Rieder (cvp, VS) wies darauf hin,
dass die Gerichtskommission (GK) mit ihrem Entscheid, die Wahl auf den Herbst zu
verschieben, wohl richtig gelegen habe. Nicht wenige Parlamentsmitglieder, so etwa
Carlo Sommaruga (sp, GE) oder Marco Romano (cvp, TI), forderten Lauber auf, die
Konsequenzen zu ziehen und sich nicht mehr zur Verfügung zu stellen. Ansonsten winke
ihm wohl eine Abwahl, prognostizierte das St. Galler Tagblatt.

Für Unruhe sorgten zudem die Ereignisse im Rahmen der Disziplinaruntersuchung
gegen Lauber, die von der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA)
ausgelöst worden war. Die AB-BA hatte aus Gründen der Objektivität und der fehlenden
eigenen Zeit einen emeritierten Strafrechtsprofessor für die Untersuchungen
angestellt, wogegen Lauber vor Gericht erfolgreich rekurrierte. Die Medien urteilten,
dass solche «juristischen Finessen» Laubers bei den Parlamentariern wohl eher
schlecht ankämen. Matthias Aebischer (sp, BE), Mitglied der GK, die eigentlich auch auf
der Basis dieser nun verzögerten Disziplinaruntersuchung im August über die
Empfehlung für eine Wiederwahl Laubers entscheiden wollte, sprach von einem
«unsäglichen Hickhack». 

Lauber erwuchs allerdings auch Unterstützung. Vor allem in der Person von Claude
Janiak (sp, BL), der Mitte August von einer Kampagne gegen den Bundesanwalt sprach.
Er warnte davor, dass eine Nicht-Wiederwahl der offiziellen Schweiz grossen Schaden
zufügen würde, das dies ein Signal wäre, dass man Strafverfolger eliminiere, wenn sie
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«jemandem auf die Füsse getreten sind», so der Baselbieter Ständerat in der Basler
Zeitung. Janiak versuchte klarzustellen, dass die vor allem in den Medien immer wieder
aufgeführten und kritisierten Gespräche mit Infantino nicht rechtswidrig seien,
sondern in solchen komplexen Verfahren dazu gehörten. Sie nicht zu protokollieren sei
ebenfalls kein rechtlicher Verstoss. Janiak äusserte sich in diesem Interview zudem
über den Präsidenten der AB-BA, Hanspeter Uster. Dieser sei wohl ein «Kontrollfreak»,
der ins Operative reinrede, was aber nicht die Rolle einer Aufsichtsbehörde sei und
wogegen sich Lauber nun zurecht wehre. In einem Gastkommentar in den AZ-Medien
doppelte Janiak nach und erinnerte daran, dass sich der Bundesanwalt nichts habe
zuschulden lassen kommen. Eine Nichtwiederwahl wäre aber eigentlich nur
gerechtfertigt, wenn dieser grob fahrlässig seine Amtspflichten schwer verletzt hätte. 
Ähnlich äusserte sich Matthias Aebischer (sp, BE) gegenüber Radio SRF. Die
Gerichtskommission könne fast nicht anders, als Lauber zur Wiederwahl zu empfehlen,
weil ihm keine gravierenden Fehler vorgeworfen werden könnten. In einem weiteren
Gastbeitrag wurde dann wiederum Janiak von Strafrechtsprofessor Mark Pieth kritisiert.
Der Basler Rechtsanwalt dürfe sich als GPK-Mitglied nicht in der Öffentlichkeit äussern.
Die Causa Lauber füllte die Medienspalten. 

Die GK lud dann kurz vor ihrem Entscheid über den Wahlvorschlag sowohl Lauber als
auch Uster noch einmal an eine Kommissionssitzung Ende August ein. Danach entschied
die GK, ihren Entscheid zu vertagen. Dem Bundesanwalt sei es nicht gelungen, alle
Zweifel auszuräumen. Das Verfahren nach einem Antrag auf Nichtwiederwahl, den Sibel
Arslan (basta, BS) und ein weiteres Mitglied der GK einreichten, sieht vor, dass der in
Frage gestellte Bundesanwalt noch einmal schriftlich gegen die Vorwürfe Stellung
nehmen kann. Am Termin für die Wahl werde jedoch nicht mehr gerüttelt, gab die GK
ebenfalls bekannt. Dieser werde auf den 25. September gelegt. 

Am 4. September, also eine Woche nach der Sitzung und nachdem sie die schriftliche
Stellungnahme Laubers konsultiert hatte, entschied die GK schliesslich mit 9 zu 6
Stimmen bei einer Enthaltung, die Wiederwahl Laubers nicht zu empfehlen. Die
Kommission begründete ihren Entscheid vor den Medien mit den Beschlüssen des
Bundesstrafgerichts, das Lauber im Fifa-Strafverfahren für befangen gehalten und ihm
eine Verletzung der Strafprozessordnung vorgeworfen habe. In die Beurteilung der GK
sei auch das «uneinsichtige Verhalten» Laubers und sein «Gegenangriff» auf die AB-BA
eingeflossen, gab Lorenz Hess nach der Sitzung zu Protokoll. Das Urteil sei «zu zwei
Dritteln juristisch und zu einem Drittel politisch begründet» – so Hess weiter. Die GK-
Mitglieder, die für eine Wiederwahl gestimmt hatten – darunter etwa Christian Lüscher
(fdp, GE) – gaben zu bedenken, dass Lauber viel Gutes bewirkt habe und die Polemiken
um die informellen Treffen seinen gesamten Leistungsausweis nicht beeinträchtigen
sollten. Eine Nichtwiederwahl gefährde die Bundesanwaltschaft als Institution. Lauber
selber gab bekannt, seine Kandidatur für die Amtsperiode 2020 bis 2023 aufrecht zu
erhalten.

Die Medien sahen die Wiederwahlchancen für Lauber aufgrund der abschlägigen
Empfehlung der GK allerdings nur noch als gering an. Zwar müsse sich das Parlament
nicht an die Empfehlung halten, es sei aber wohl «zu viel Geschirr zerschlagen», wie
etwa die NZZ kommentierte, als dass es sich noch zu einer Wiederwahl bewegen liesse.
Weil er gegen alle gerichtlich vorgehe, die sich ihm in den Weg stellten, sei eine
konstruktive Zusammenarbeit kaum noch denkbar. Lauber habe sich in seinem eigenen
Fall verheddert und die Kontrolle über sein Image verloren, urteilte auch der Tages-
Anzeiger. Es fehle ihm an Demut, befand der «Blick». Von jemandem in dieser Position
dürfe mehr Souveränität erwartet werden. 63

Das Postulat Jositsch (sp, ZH), mit dem der Bundesrat beauftragt werden soll, Struktur,
Organisation, Zuständigkeit und Überwachung der Bundesanwaltschaft zu überprüfen,
wurde auf Antrag des Büro-SR von der kleinen Kammer in der Herbstsession 2019
stillschweigend an die GPK-SR zur Vorprüfung überwiesen. Der Zürcher Sozialdemokrat
fragte sich, weshalb die Kritik an der Bundesanwaltschaft trotz personeller
Anpassungen nicht abnehme, und schlug vor, zu untersuchen, ob dies allenfalls
strukturelle Gründe habe. 
Da die GPK beider Räte eine Überprüfung des Aufsichtsverhältnisses zwischen der
Bundesanwaltschaft und deren Aufsichtsbehörde (AB-BA) beschlossen habe und die
RK-NR gesetzgeberischen Handlungsbedarf prüfe – nicht ohne die Resultate der GPK
abzuwarten –, sei es sinnvoll, das Postulat der GPK zuzuweisen, damit diese die
Forderungen des Postulats mit ihren Bemühungen koordinieren könne, so der
Ordnungsantrag des Büros. Ein Bericht der GPK sei im November 2020 zu erwarten und
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mit der Überweisung könnten Mehrspurigkeiten vermieden werden, begründete Hans
Stöckli (sp, BE) als Sprecher des Büros den Antrag. 64

In der Frühjahrssession 2021 folgte der Nationalrat mit 137 zu 49 Stimmen der
Empfehlung seiner RK-NR und versenkte die parlamentarische Initiative der SVP, mit
der diese Reformen hinsichtlich der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft gefordert
hatte. Konkret wollte die SVP die aktuelle Aufsichtsbehörde (AB-BA) mit einer durch das
EJPD und das Bundesgericht geteilten Aufsicht ersetzen. Während das Departement die
administrativen und arbeitsrechtlichen Aspekte beaufsichtigen könnte, läge die
fachliche Überwachung beim höchsten Schweizer Gericht. Damit werde vor allem auch
die politische Unabhängigkeit der Aufsicht gewahrt, was mit der AB-BA augenscheinlich
nicht gelinge, wie die SVP in ihrer Begründung mit Seitenhieb auf die Causa Michael
Lauber ausführte. 
Das Parlament trage eine Mitverantwortung dafür, dass «das System verpolitisiert» sei,
und dagegen müsse man etwas tun, warb Pirmin Schwander (svp, SZ) in der Ratsdebatte
für die Initiative seiner Partei. Die AB-BA sei «offensichtlich ein Fehlschlag» und
vermöge nichts am «strukturellen Problem bei der Bundesanwaltschaft» zu ändern,
meinte auch Mauro Tuena (svp, ZH). Die Kommission, die sich relativ knapp mit 13 zu 12
Stimmen gegen Folgegeben ausgesprochen hatte, sei sich bewusst, dass
Handlungsbedarf bestehe, führte in der Folge Sibel Arslan (basta, BS) als
Kommissionssprecherin aus. Die bisherige Lösung scheine sich tatsächlich nicht zu
bewähren. Während die eine Hälfte der Kommission aber durch eine Aufteilung der
Aufsicht Verbesserungen erwarte, befürchte die andere Hälfte, dass die
Kompetenzkonflikte bei der Aufsicht durch eine Aufteilung nur noch grösser würden.
Immerhin sei man sich aber einig gewesen, dass die Ergebnisse einer Inspektion durch
die GPK abgewartet werden sollten, mit der die Probleme bei der Aufsicht über die
Bundesanwaltschaft untersucht würden. Dieser Meinung schien auch die Ratsmehrheit
zu sein. Lediglich die 49 anwesenden Fraktionsmitglieder der SVP unterstützten den
Vorstoss ihrer Fraktion. 65

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 18.09.2019
MARC BÜHLMANN

Bevor die Vereinigte Bundesversammlung zur mit Spannung erwarteten Wiederwahl des
Bundesanwaltes Michael Lauber schritt, hatte sie eine Ersatzwahl für die
Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft (AB-BA) vorzunehmen. Obwohl auch die
AB-BA rund um die Bestätigungswahl Laubers in den medialen Fokus und teilweise in
die Kritik geraten war, war die Wahl von Luzia Vetterli, die für den Rest der Amtsperiode
2019–2022 den Platz der zurückgetretenen Tamara Erez einnahm, gänzlich
unbestritten. Die Luzernerin, die für die SP im Grossen Stadtrat Luzern gesessen hatte,
erhielt 225 von 226 gültigen Stimmen. 18 der 244 eingelangten Wahlzettel waren leer
geblieben und einer enthielt einen anderen Namen. Zwei Mitglieder der AB-BA müssen
in einem kantonalen Anwaltsregister eingetragene Anwältinnen oder Anwälte sein –
neben einem Mitglied des Bundesgerichts und des Bundesstrafgerichts sowie drei
Fachpersonen, die weder einem eidgenössischen Gericht angehören noch in einem
kantonalen Anwaltsregister eingetragen sein dürfen. Vetterli, wie Erez Anwältin, hatte
sich gegen acht Bewerber und drei Bewerberinnen durchgesetzt. Als langjähriges
Mitglied und Präsidentin der Stadtluzerner Geschäftsprüfungskommission kenne
Vetterli die Herausforderungen einer Aufsichtsbehörde aus erster Hand, so die
Begründung der GK in ihrer Wahlempfehlung. 66

ÉLECTION PAR L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DATE: 25.09.2019
MARC BÜHLMANN

Nach der medial breit begleiteten Empfehlung der Gerichtskommission (GK),
Bundesanwalt Michael Lauber nicht für eine Wiederwahl zu empfehlen, starteten in den
Medien die Spekulationen, wie sich das Parlament zur Frage entscheiden würde. Lauber
habe in allen Fraktionen Gegner und Unterstützer, wusste etwa die NZZ zu berichten.
Der Bundesanwalt selber wollte in Fraktions-Hearings seine Position darlegen. 

In die Diskussionen schaltete sich auch die Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz
ein. Sie forderte die Wiederwahl von Lauber. Nicht nur die Fortsetzung entscheidender
Projekte würde ansonsten aufs Spiel gesetzt, sondern auch die Zusammenarbeit
zwischen Bund und Kantonen gefährdet, die unter Lauber sehr gut funktioniere. 

Die Wiederwahl Laubers wurde zudem vermehrt auch unter institutionellen
Gesichtspunkten diskutiert. So weibelte etwa Daniel Jositsch (sp, ZH) für sein Postulat,
mit dem er eine Evaluation von Struktur, Organisation, Zuständigkeit und Überwachung
der Bundesanwaltschaft forderte. Auch der Tages-Anzeiger machte institutionelle
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Mängel aus: Es liege ein Systemfehler vor, wenn ein Bundesanwalt Wahlkampf betreiben
müsse. In der Tat hatte Lauber laut Tages-Anzeiger ein PR-Büro engagiert, um die
Parlamentsmitglieder von seiner Wiederwahl zu überzeugen. Zahlreich waren die
Vorschläge, wieder zum alten System zurückzukehren, bei dem der Bundesrat für die
Wahl des Bundesanwaltes verantwortlich gewesen war, bevor das Parlament 2011 einen
Systemwechsel beschlossen hatte.

In den Medien wurde auch die Frage gestellt, weshalb sich Lauber das antue und nicht
einfach zurücktrete. Die Aargauer Zeitung vermutete einen pekuniären Grund: Bei einer
Abwahl winke ein Jahreslohn, bei einem Rücktritt ginge Lauber wohl leer aus. Der
«Blick», der Lauber «gegen den Untergang» rudern sah, fragte sich zudem, wer die
Kosten für das PR-Büro und den Anwalt Laubers bezahle. In der Tat eine offene Frage,
wie auch die Bundesanwaltschaft selber bestätigte.

Mitte September, zwei Wochen vor dem vorgesehenen Wahltermin, trat Lauber vor der
FDP- und der CVP-Fraktion auf. Die FDP empfahl ihn nach dem Gespräch deutlich zur
Wiederwahl; dies aus Respekt gegenüber der Unabhängigkeit der Institutionen, wie die
Partei, die als «Heimbasis Laubers gilt» (Aargauer Zeitung), verlauten liess. Die CVP, die
neben Lauber auch den Präsidenten der Aufsichtsbehörde AB-BA, Hanspeter Uster,
eingeladen hatte, gab hingegen keine Wahlempfehlung ab, um eine «Politisierung der
Wahl» zu vermeiden, wie die Partei verlautbarte. 
Der Vize-Präsident der SP, Beat Jans (sp, BS), verriet der Sonntags-Zeitung, dass seine
Fraktion «grossmehrheitlich» gegen Lauber stimmen werde. Er sei für die meisten
aufgrund seines Verhaltens nicht wählbar, zudem fehle ihm die Glaubwürdigkeit und
Souveränität, um die Bundesanwaltschaft weiter zu führen. Weil auch die SVP in einer
früheren Konsultativabstimmung mehrheitlich gegen Lauber gestimmt habe, die Grünen
und die BDP den Antrag auf Nicht-Wiederwahl in die GK getragen hätten und auch die
CVP gespalten sei, war für die Sonntags-Zeitung «die Rechnung schnell gemacht»: die
nötigen 124 Stimmen für eine Abwahl kämen bei weitem zusammen. 
Allerdings schien sich das Blatt eine Woche vor dem Wahltermin aufgrund weiterer
Hearings von Lauber bei den Grünen und der SVP wieder zu wenden. Während die
Grünen Stimmfreigabe beschlossen, um das Stimmgeheimnis zu wahren, nahm die SVP-
Fraktion eine eigentliche Wende – die «Tribune de Genève» sprach von «tourner
casaque» – vor und begründete wie die FDP eine Woche zuvor, dass die Kontinuität der
Strafverfolgung gewährleistet werden müsse und sich die Fraktion deshalb mehrheitlich
hinter Lauber stelle. In den Medien nicht genannte Insider wollten wissen, dass Lauber
innerhalb der Partei nach wie vor umstritten sei. Für den Stimmungswandel habe Adrian
Amstutz (svp, BE) gesorgt, der erklärt habe, man könne nicht jemanden wegen eines
einzigen Fehlers in die Wüste schicken. Die SVP forderte zudem mittels
parlamentarischer Initiative Reformen bei der Aufsicht über die Bundesanwaltschaft. 
Für eine weitere «Überraschung» (NZZ) sorgte dann einen Tag vor dem Wahltermin die
SP. Obwohl die drei GK-Mitglieder der SP-Fraktion die Empfehlung für eine Nicht-
Wiederwahl Laubers unterstützt hatten, empfahl eine knappe Mehrheit der
sozialdemokratischen Fraktion, Lauber zu bestätigen. Allerdings seien bei der
entsprechenden Fraktionsabstimmung zahlreiche Mitglieder nicht mehr anwesend
gewesen – so die NZZ weiter. Nicht zu den Hearings äusserte sich die GLP und die BDP
hatte ganz darauf verzichtet, Lauber anzuhören. 

Am Wahltag legten die Sprecherin und der Sprecher der GK noch einmal die Gründe
ihres Mehrheitsbeschlusses mit der Empfehlung der Nicht-Wiederwahl dar. Die
Minderheitsposition wurde offiziell von der FDP- und der SVP-Fraktion gestützt.
Christian Lüscher (fdp, GE) und Raphaël Comte (fdp, NE) verteidigten diese in ihren
Voten. Auch der Fraktionschef der CVP ergriff das Wort. Er erinnerte daran, dass die
CVP keine Empfehlung abgebe und plädierte an die Mitglieder der Vereinigten
Bundesversammlung mit ihrem Gewissen zu entscheiden. 
Die Wahl fiel schliesslich erwartet knapp aus und zwar zugunsten Laubers – was vor
wenigen Tagen in den Medien kaum für möglich gehalten worden war. Die
Parlamentarierinnen und Parlamentarier hatten die Möglichkeit, den Wahlzettel
unverändert mit dem Namen Lauber einzulegen oder aber diesen Namen
durchzustreichen. Letzteres war auf 114 Wahlzetteln der Fall gewesen. Weil aber 129 der
243 eingelangten Wahlzettel den Namen Lauber noch trugen, übersprang dieser das
absolute Mehr von 122 Stimmen, wenn auch ziemlich knapp. Da von der Tribüne aus
ziemlich gut sichtbar war, wer den Namen durchstrich, bzw. wer einen Stift zur Hand
nahm und wer nicht, wurde in der Folge in den Medien von einem «Kugelschreiber-
Gate» gesprochen, da das Wahlgeheimnis nicht gewahrt gewesen sei. 

In den Medien wurde der Erfolg Laubers auch mit seinem ausgezeichneten Lobbying
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erklärt. Er habe wohl aber auch bei den Hearings überzeugt, wie zahlreiche
Parlamentsmitglieder in den Medien bestätigten. Während die befürwortenden
Parlamentsmitglieder vor den Medien die Institution betonten, deren Ruf verteidigt
worden sei, machten die Gegnerinnen und Gegner der Wiederwahl keinen Hehl aus
ihrer Abneigung gegen den Bundesanwalt. Fast die Hälfte des Parlaments misstraue
Lauber, was keine guten Voraussetzungen für die nächsten vier Jahre seien, schrieb
etwa Carlo Sommaruga (sp, GE) der NZZ ins Notizheft. Lauber selber bedankte sich in
einem kurzen Statement bei Familie und Freunden für die Unterstützung. Er werde sich
weiterhin für eine moderne Strafverfolgung einsetzen. Die knappe Wiederwahl wurde in
den Medien auch als Denkzettel bezeichnet. Man müsse jetzt die
Disziplinaruntersuchung abwarten, die allerdings an politischer Bedeutung verloren
habe. Zudem verlangten die Kommentatorinnen und Kommentatoren ein Überdenken
der institutionellen Strukturen. Die Bestätigung Laubers sei nur eine kurze Atempause –
so die «Tribune de Genève». Ruhe werde so schnell keine einkehren, urteilte die
Aargauer Zeitung. Der «Blick» prophezeite gar, dass der angeschlagene Bundesanwalt
wohl kaum vier Jahre durchhalten werde. Das Parlament habe niemandem einen
Gefallen getan. Der Tages-Anzeiger bezeichnete die Wiederwahl Laubers durch «das
mutlose Parlament» gar als «Fehler». Die Aargauer Zeitung wusste tags darauf zu
berichten, das Lauber bei der SP auch Stimmen geholt habe, weil er während des
Hearings versprochen habe, zurückzutreten, wenn das Disziplinarverfahren für ihn
negativ ausfallen werde. 67

«Viel Kritik und wenige Ergebnisse» fasste Marco Chiesa (svp, TI) die Begründung für
sein Postulat zusammen, das vom Bundesrat einen Bericht über die Effizienz der
Bundesanwaltschaft verlangte. Seit 17 Jahren sei die Bundesanwaltschaft nun mit
neuen Kompetenzen ausgestattet. Es habe während dieser Zeit nicht nur vier
verschiedene Bundesanwälte gegeben, bei denen jeweils heftige Kritik angebracht
worden sei, sondern es hätten auch zahlreiche Reorganisationen stattgefunden und es
seien hohe Abgangsentschädigungen bezahlt worden. Wenig habe man hingegen von
der eigentlichen Tätigkeit der Bundesanwaltschaft gesehen, nämlich erfolgreiche
Untersuchungen im Bereich Terrorismus und kriminelle Organisationen. 
Die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) nahm Stellung zum Vorstoss
und empfahl das Postulat zur Annahme, damit in einem wissenschaftlichen Bericht
abgeklärt werden könne, ob sich die Bundesgerichtsbarkeit bewährt habe. Der
Nationalrat nahm das Postulat stillschweigend an. 68

POSTULAT
DATE: 27.09.2019
MARC BÜHLMANN

Der Bundesanwalt Michael Lauber, der seit 2012 lange Zeit als «zupackender und
kommunikativer» oberster Strafverfolger viele Lorbeeren geerntet hatte, geriet 2019
nicht nur aufgrund der Fifa-Affäre, immer stärker in die mediale Kritik. 
Die negative Presse nahm fast wöchentlich an Umfang zu: Bemängelt wurde etwa der
starke Anstieg hängiger Strafuntersuchungen, die sich seit Laubers Amtsantritt beinahe
verdoppelt hätten, obwohl die Bundesanwaltschaft personell um ein Drittel
angewachsen sei, wie der Sonntags-Blick aufzeigte. Zudem strecke die Behörde jedes
Jahr öfter die Waffen und sistiere teilweise jahrealte Untersuchungen, ohne dass es zu
Anklagen komme – so das Sonntagsblatt weiter. Anfang Jahr berichtete der Tages-
Anzeiger, dass die Bundesanwaltschaft vom Bundesstrafgericht wegen eines
Verfahrensmangels eine scharfe Rüge erhalten habe. Die Wochen-Zeitung warf Lauber
«Beisshemmungen» gegenüber Grossbanken vor.  Für mediale Aufmerksamkeit sorgte
zudem die von Lauber angeordnete Absetzung der Leiterin der Abteilung
«Völkerstrafrecht und Rechtshilfe» im April. Ehemalige Mitarbeiter übten im «Blick»
Kritik an Laubers Führungsstil. Er ernte gerne Lorbeeren, gebe Kritik aber nach unten
weiter. Bei vielen Mitarbeitenden herrsche «ein Klima der Angst». In vielen Fällen
entscheide Lauber alleine. Auch das St. Galler Tagblatt urteilte, der Bundesanwalt sei
mächtiger als der Bundesrat. Er habe eine für Schweizer Verhältnisse unübliche
Machtfülle und entscheide alleine über die Wahl oder Abwahl von Staatsanwälten sowie
über Verfahrensfragen. Erschwerend komme die Schwäche der Aufsichtsbehörde über
die Bundesanwaltschaft (AB-BA) hinzu, die mit 110 Stellenprozenten die
Bundesanwaltschaft mit rund 240 Mitarbeitenden kontrollieren müsse.
Positive Medienberichte über die Bundesanwaltschaft wurden – wie schon 2018 –
seltener. Die NZZ erinnerte zwar daran, dass Lauber keine krassen Verfehlungen
vorgeworfen werden könnten. Es sei zudem unbestritten, dass er seine Behörde gut
ausgerichtet und effizient reorganisiert habe, was bei der Internationalisierung der
Kriminalität auch unbedingt notwendig sei. Die «Häufung von handwerklichen Fehlern»
in letzter Zeit mache den amtierenden Bundesanwalt jedoch angreifbar. Kritisiert
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wurde zudem, dass der sonst «eloquente Erklärer» (Tages-Anzeiger) abtauche, wenn
man von ihm Erklärungen erwarte. Freilich nahm Lauber dann Mitte Mai Stellung zum
gegen ihn angestrengten Disziplinarverfahren, das aufgrund der Fifa-Affäre eingeleitet
worden war und zur Verschiebung seiner Wiederwahl von der Sommer- auf die
Herbstsession geführt hatte. 
Damit beruhigte sich die Situation allerdings nicht. Lauber musste Anfang Juni gegen
einen früheren Mitarbeiter aussagen, der auf einer Russlandreise Geschenke
angenommen haben soll. Dies wurde in den Medien breit kommentiert, obwohl dem
Bundesanwalt in diesem Prozess nichts vorgeworfen werden konnte. In der Aargauer
Zeitung wurde dann allerdings kolportiert, dass zwischen der Bundesanwaltschaft und
der russischen Generalstaatsanwaltschaft enge Beziehungen gepflegt würden: «Lauber
geht vor den Russen in die Knie», titelte das Blatt. Die Weltwoche sprach von
«Mauscheleien» und einem «Festival der Befangenheit». Da sich der Mitarbeiter unter
anderem auf eine Bärenjagd habe einladen lassen, wurde in den Medien in
Zusammenhang mit dieser Geschichte vom «Bärenjäger» berichtet. 
Nach der Wiederwahl Laubers Ende September wurde es in den Medien dann aber auf
einen Schlag wieder ziemlich still um die Bundesanwaltschaft. 69

Ein Element im Rahmen der Strafuntersuchung im Zusammenhang mit der Fédération
Internationale de Football Association (Fifa) war das in den Medien so bezeichnete
«Sommermärchen-Verfahren» (Tages-Anzeiger), in welchem die Vergabe der
Weltmeisterschaft 2006 an Deutschland untersucht und die Spitze des Deutschen
Fussballbundes angeklagt werden sollte. Dieses drohe aufgrund des schleppenden
Tempos der Bundesanwaltshaft zu verjähren, da die Verjährungsfrist 15 Jahre betrage.
Die strittige Zahlung, die im Mittelpunkt dieser Untersuchung stand – dem Fifa-
Funktionär Mohamed bin Hammam sollen CHF 10 Mio. überwiesen worden sein, um ihn
günstig zu stimmen –, soll Ende April 2005 gemacht worden sein. Den in diesem
Zusammenhang stehenden, international hohe Wellen werfenden Untersuchungen
gegen Sepp Blatter, Franz Beckenbauer, die beiden Ex-Präsidenten des deutschen
Fussballbundes, Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, sowie gegen den
Generalsekretär des Deutschen Fussballbundes Horst Schmidt und den Schweizer Ex-
Fifa-Generalsekretär Urs Linsi drohten zudem Verzögerungen, weil aufgrund der
Treffen Laubers mit Infantino tatsächlich ein Ausstandsbegehren, also ein Verdacht auf
Befangenheit, beim Bundesstrafgericht eingereicht worden war. 
Darüber hinaus reichte Zwanziger bei der Bundesanwaltschaft eine Strafanzeige gegen
Infantino wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung ein. Und auch Blatter gab bekannt,
rechtliche Schritte gegen seinen Nachfolger unternehmen zu wollen. 

Öl ins Feuer – so die NZZ – goss dann auch noch der ehemalige Präsident der Uefa,
Michel Platini. Er kolportierte via französische Medien, dass die Schweizer
Bundesanwaltschaft just in dem Moment ein Strafverfahren gegen Josef Blatter und ihn
eingeleitet habe – Platini stand unter Verdacht, von Blatter ein Honorar von CHF 2 Mio.
erhalten zu haben –, als Platini sich für die Präsidentschaft der Fifa beworben habe.
Zwei Monate vor der Eröffnung dieses Verfahrens habe ein Treffen zwischen
Bundesanwalt Lauber und Infantino stattgefunden – Infantino wurde später zum Fifa-
Präsidenten gewählt. In der Fachwelt wurde spekuliert, wie die Bundesanwaltschaft von
der Millionen-Zahlung, die Grundlage für die Einleitung des Strafverfahrens gewesen
war, Kenntnis haben konnte. Freilich räumte Platini ein, dass er keine Beweise habe.

Mitte Juni 2019 kam es dann zu «Laubers Waterloo», wie die Aargauer Zeitung titelte:
Das Bundesstrafgericht erklärte den Bundesanwalt rückwirkend auf 2016 für befangen
im Fifa-Fall. Lauber habe Verfahrensregeln verletzt und sich aktiv in laufende Verfahren
eingemischt, wobei der Zweck sowie Inhalt der Treffen zwischen Lauber und Infantino
nicht klar seien. Das Gebot der Gleichbehandlung aller Verfahrensbeteiligten sei
missachtet worden. Wenn solche Treffen, wie Lauber stets beteuert habe, einer
effizienten Beweissicherung und Sachverhaltsabklärung dienen würden, dann müssten
sich diese auch in konkreten Verfahren niederschlagen, was bisher nicht der Fall sei, so
das Gericht in seiner Begründung. Da das Urteil rechtskräftig war, musste Lauber beim
Fifa-Dossier ab sofort in den Ausstand treten. Die Leitung des Verfahrens-Komplexes
werde vom stellvertretenden Bundesanwalt Jacques Rayroud übernommen, der kurz
zuvor vom Parlament in seinem Amt bestätigt worden war. Ob und wie sich diese
«Schlappe» und dieses «Fiasko» (St. Galler Tagblatt) für den Bundesanwalt hinsichtlich
seiner auf den Herbst verschobenen Wiederwahl auswirken würde, wurde zur zentralen
Frage in den Medien. Die Stimmen, die seiner Bestätigung skeptisch gegenüberstünden,
würden sich mit dem Befangenheitsurteil wohl noch mehren, urteilte die NZZ. 
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Doch die Geschichte war damit für Lauber noch nicht zu Ende. Er wehrte sich gegen
den Entscheid des Bundesstrafgerichts, indem er einem der drei urteilenden
Bundesrichter selber Befangenheit vorwarf. Lauber erkläre den Krieg, titelte Le Temps.
Auf das mit dem Vorwurf verknüpfte Revisionsgesuch ging dann die Berufungskammer
des Bundesstrafgerichts allerdings nicht ein – Befangenheitsentscheide seien keine
revisionsfähigen Urteile, so die gerichtliche Begründung –, so dass der
«Befreiungsschlag» zum «Rohrkrepierer» geworden sei, wie die Basler Zeitung Mitte
Juli kommentierte. 

Anfang August kam es dann zu ersten Anklagen gegen Spitzenfunktionäre aus dem
Sommermärchen-Fall. Angeklagt wurden Zwanziger, Niersbach, Schmidt und Linsi.
Ebenfalls angeklagt worden wäre Franz Beckenbauer. Da dieser aber aus
gesundheitlichen Gründen nicht vernehmungsfähig war, wurde das Verfahren gegen ihn
abgetrennt. Auch das Strafverfahren gegen Blatter wegen mutmasslicher ungetreuer
Geschäftsbesorgung lief parallel weiter. Im Blick wurde gemutmasst, dass Lauber mit
den Anklagen den «Befreiungsschlag» versuche, um seine «Karten auf eine Wiederwahl
im September zu verbessern». Weil die Wiederwahl schliesslich Ende September
gelang, wurde es in den Medien um die Fifa-Affäre bis Ende Jahr wieder still. 70

Anfang Juli präsentierte die AB-BA den Leiter der Disziplinaruntersuchung gegen
Michael Lauber, den emeritierten Staatsrechtsprofessor Peter Hänni, der von der
Rechtsanwältin Sarah Duss und dem Rechtsanwalt Lukas Blättler unterstützt wurde.
Fast zwei Monate hatte die AB-BA gebraucht, um einen Untersuchungsleiter zu finden.
Es sei so viel Zeit verstrichen, weil es schwierig gewesen sei, Fachpersonen zu finden,
die nicht befangen seien, erklärte die AB-BA. Der Bericht würde damit wohl nicht mehr
vor dem auf die Herbstsession verschobenen Termin einer allfälligen Wiederwahl
Laubers vorliegen – urteilten die Medien. 

Lauber selber verpflichtete mit Lorenz Erni einen bekannten Strafverteidiger zur
Wahrung seiner Interessen im Disziplinarverfahren. Als pikant wurde in den Medien
bezeichnet, dass Erni in einem der Fifa-Untersuchungen den Angeklagten Sepp Blatter
verteidigte. Hänni verfügte dann in der Tat, dass Erni wegen dieses Interessenkonfliktes
Lauber nicht vertreten dürfe. Dagegen wiederum wehrten sich Lauber und Erni und
erhielten vor dem Bundesverwaltungsgericht recht. Dieses urteilte nämlich, dass Hänni
die Disziplinaruntersuchung gar nicht führen dürfe, da dies Aufgabe der AB-BA selber
sei. Dieser «Sieg» Laubers vor Gericht (St. Galler Tagblatt) stiess wiederum bei den
Mitgliedern der GK auf Befremden. Damit verkompliziere sich ihre Aufgabe weiter, sagte
Kommissionspräsident Jean-Paul Gschwind (cvp, JU) vor den Medien. 

Immer häufiger wurde auch über strukturelle Probleme diskutiert. Die Aufsicht sei eine
Fehlkonstruktion, meinte etwa Pirmin Schwander (svp, SZ). In der Tat habe man der
Bundesanwaltschaft zu viel Unabhängigkeit zugeschanzt, indem man die Aufsicht dem
Justizdepartement und dem Bundesstrafgericht entzogen und die AB-BA geschaffen
habe. Auch die GPK wollte sich in der Folge der Sache annehmen und zur Klärung des
divergierenden Aufsichtsverständnisses zwischen AB-BA und Bundesanwaltschaft eine
Inspektion durchführen. Ein vom Ständerat in der Herbstsession an die GPK
überwiesenes Postulat von Daniel Jositsch (sp, ZH) forderte ebenfalls eine Evaluation
der Struktur, Organisation, Zuständigkeit und Überwachung der Bundesanwaltschaft. 

Eine weitere Wendung erhielt die Untersuchung Mitte September, also kurz vor der in
der Herbstsession terminierten Wiederwahl Laubers. Hanspeter Uster beschwerte sich
in einem Radiointerview, dass Lauber die Untersuchung aktiv behindere und
angeforderte für die Untersuchung benötigte Dokumente nicht liefere. 
Die Wiederwahl Laubers Ende September nahm dann der Disziplinaruntersuchung ein
wenig politischen Druck weg. Zwar berichtete die Aargauer Zeitung, dass die
Verjährungsfrist für die disziplinarische Verantwortlichkeit nur gerade ein Jahr betrage
und Lauber deshalb auf Zeit spiele, in den Medien geriet die Untersuchung allerdings in
der Folge bis Ende 2019 ein wenig in Vergessenheit. 71
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